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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 
(BVAEB) ist seit 1. Jänner 2020 der gesetzliche zuständige Sozialversicherungs-
träger und stellt in Zusammenarbeit mit dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat (VAI) als 
zuständige Aufsichtsbehörde Informationsbroschüren für die Praxis zur Verfügung.

Diese Informationsbroschüren sind sowohl für Arbeitnehmer/innen als auch für 
Arbeitgeber/innen eine Unterlage für die tägliche Arbeit und zur Gestaltung eines  
sicheren Arbeitsalltages. Im Mittelpunkt steht dabei die Verhinderung von Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten.

zustand wieder, wobei neben den gesetzlichen Grundlagen auch die besondere  

nur zum Verständnis von Grundlagen bei, sondern schafft vor allem Planungs-

Das VAI und die BVAEB-Unfallversicherung freuen sich, mit dieser Broschüre  
 

zu können. 

Leiter Verkehrs-Arbeitsinspektorat
Dr. Gerhard Vogel

Generaldirektor 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 

Eisenbahnen und Bergbau
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Überblick zur vorliegenden Broschüre

-
bahnen (R 6 – Seilbahngesetz) wurde erstmals 2005 als  angeboten.

In der Broschüre sind neben dem  auch die 
wichtigsten  sowie 
jeweiligen Arbeitnehmer/innenschutzbestimmungen enthalten.

Im Wesentlichen hat sich ergeben:

1. Im Rahmen des Seilbahngesetzes wurden 2003 im Zuge der Erlassung des 

für die  bei Seilbahnen aufgenommen.

2. Mit der Seilbahngesetz-Novelle 2007 wurden im Rahmen eines Initiativantrages 
im Parlament Anpassungen und Abänderungen insbesondere bei den Regelun-
gen über die Konzessionserteilung und Konzessionsverlängerung sowie 
bei der 

3. 

in seilbahnrechtlichen Genehmigungsverfahren in der ArbeitnehmerInnen-
schutzverordnung Verkehr
Ergänzend dazu wird seither im

-
gen für Seilbahnanlagen angeboten.

4. 
dass jeweils einschließlich der  
Arbeitnehmer/innenschutzes durchzuführen sind. Darüber hinaus wurde 
der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ermächtigt, durch 
Verordnung Bestimmungen über den Inhalt der Sicherheitsanalysen und des 
Sicherheitsberichtes sowie die Anforderungen an den Ersteller des Sicherheits-
berichtes festzulegen.

5. Mit dem 
gesetz über die Verkehrs-Arbeitsinspektion (VAIG 1994) aufgehoben.  
Das Arbeitsinspektionsgesetz  
1. Juli 2012 auch für den Verkehrsbereich und das Verkehrs-Arbeitsinspektorat.
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6. Die ArbeitnehmerInnenschutzverordnung Verkehr gilt aufgrund des  

nach dem Bundesgesetz über Seilbahnen (Seilbahngesetz 2003), BGBl I  

Mit der Seilbahngesetz-Novelle 
 

 unverzüglich der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 
zu melden. Die diesbezüglichen Begriffe wurden nunmehr angepasst.

8. Mit der Seilbahngesetz-Novelle  
 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

umgesetzt. Im Rahmen der Umsetzung wurden mehrere Bestimmungen des 
Seilbahngesetzes aufgehoben, weil die Regelungsinhalte künftig bereits in der 

9. Ebenfalls mit der Seilbahngesetz-Novelle 

9. März 2016 über die  umgesetzt (Überwachung des 
Unionsmarkts, Kontrolle der auf den Unionsmarkt eingeführten Teilsysteme und 
Sicherheitsbauteile und Schutzklauselverfahren der Union). Im Rahmen der 
Umsetzung wurden  sowie bestimmte -

 neu festgelegt. Dabei waren auch die zwischen Verkehrsminister 
und Landeshauptmann geteilten Zuständigkeiten zu berücksichtigen.

10. 

in seilbahnrechtlichen Genehmigungsverfahren in der AVO-Verkehr-Novelle 

Ergänzend zur vorliegenden Broschüre wird im -
 eine Zusammenfassung der wich-

Auch dieses Schwerpunktkonzept liegt als Informationsbroschüre auf.
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1.  
„Nach drei Jahren Anwendung des Seilbahngesetzes 2003 hat sich gezeigt, 
dass es auf Grund der Interpretation der Europäischen Kommission zum 

-
derungen bedarf, die sowohl den Vollzug als auch die praktische Umsetzung 
erleichtern sollen.  
Insbesondere im Bereich der Konzessionsverlängerung bzw Neuerteilung der 
Konzession sowie im Bereich der Versetzung bestehender Anlagen ist ein 
dringender Handlungsbedarf geboten.“

2. 
Initiativantrages im Parlament beschlossen.

3.  

entsprechen sowie daraus resultierende Widersprüche, Lücken und Doppel-
regelungen zu vermeiden, ist es erforderlich, das Seilbahngesetz 2003 zu 
novellieren. Darüber hinaus ist es notwendig, weitere Änderungen im Seilbahn-
gesetz 2003 durchzuführen, um weiterhin ein reibungsloses Genehmigungs- 
und Aufsichtssystem in Österreich gewährleisten zu können.“



     

Anwendungsbereich

1.  

 
20. März 2000 über Seilbahnen für den Personenverkehr, veröffentlicht 

umzusetzen. Im Hinblick auf die verfahrensrechtlichen Besonderheiten 
der Seilbahnen im Vergleich zu Schienenbahnen ist es in diesem Zu-
sammenhang zweckmäßig, für diese Verkehrsanlagen im Rahmen des 
Kompetenztatbestandes Eisenbahnwesen (Artikel 10 Abs 1 Z 9 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes) eine eigene gesetzliche Grundlage zu 

-
lifte ohne Veränderung der verfassungsrechtlichen Grundlagen für die 
Zwecke dieses Gesetzes dem Seilbahnbegriff zu unterstellen. Durch 
die Umsetzung ergibt sich auch die Notwendigkeit zur Änderung des 

2.  
„Ziel des Entwurfes ist die Schaffung einer, an einem hohen, in den 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union einheitlichen Sicherheits-
niveau orientierten neuen gesetzlichen Grundlage für Seilbahnen 
einschließlich der Schlepplifte, Kompetenzanpassung unter Beibehal-
tung der bisherigen bürgernahen Verwaltungspraxis sowie verstärkte 
Betonung der Aufgaben und Verantwortungsbereiche der Hersteller 
und Betreiber von Seilbahnen. Ein weiteres Ziel ist die Straffung und 
Vereinfachung von Verfahrensabläufen sowie die Schaffung genehmi-
gungsfreier Tatbestände.“

3.  
„Eine Beibehaltung der seilbahnbehördlichen Bestimmungen im beste-
henden Eisenbahngesetz wäre zwar grundsätzlich möglich, bedürfte 
allerdings umfassender und komplexer, sich zum Teil überschneiden-
der und letztlich unübersichtlicher legistischer Maßnahmen, die dem 
Grundsatz der Klarheit gesetzlicher Bestimmungen widersprechen.“



4.  
„Der Entwurf dient der Umsetzung des Gemeinschaftsrechtes (Richtli-

 
20. März 2000 über Seilbahnen für den Personenverkehr, veröffentlicht 

5.  
„Seilbahnen sind ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Volks-
wirtschaft und Infrastruktur. Mit Anfang 2003 standen in Österreich  
892 Seilbahnen und rund 2300 Schlepplifte in Betrieb, mit denen 
im Jahr 2002 mehr als 550 Millionen Personen befördert wurden. In 
Entwicklung sind derzeit auch Seilbahnsysteme für den öffentlichen 
Nahverkehr, die in einigen Bereichen vor der Realisierung stehen.“

6.  
„Insgesamt betrachtet rechtfertigt die Bedeutung der Seilbahnen eine 
eigene gesetzliche Grundlage im Rahmen des verfassungsrechtlichen 
Kompetenztatbestand des Eisenbahnwesen (Artikel 10 Abs 1 Z 9 
B-VG; siehe hiezu auch VfSlg 2556). Dies ist nicht nur in Umsetzung 

die Besonderheiten der Verfahren bei Seilbahnen im Vergleich zu 
Schienenbahnen notwendig: Eine Trennung in Infrastruktur und Betrieb 
mit Auswirkungen auf die Konzessionen ist im Seilbahnbereich nicht 
gegeben, die Frage internationaler Streckenführungen und die daraus 
resultierenden Maßnahmen sind nicht Gegenstand der Überlegungen 
im Seilbahnbereich. Schließlich bringt die Umsetzung der Richtlinie 

-
rem von Univ.-Prof. BM aD Dr. Klecatzky geforderte Zuordnung der 
Schlepplifte zum Seilbahnbegriff (wie in den übrigen Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union) ohne Änderung der verfassungsrechtlichen 
Grundlage für diese Anlagen vorzunehmen; die Verlagerung der Kom-
petenz für diese Anlagen von den Bezirksverwaltungsbehörden auf die 
Länder ist gerechtfertigt, da schon jetzt deren technische Beurteilung 
durch Amtssachverständige bei den Ämtern der jeweiligen Landesre-
gierungen erfolgt.“

 

 
31. März 2016 S. 1, zu entsprechen sowie daraus resultierende  
Widersprüche, Lücken und Doppelregelungen zu vermeiden, ist es  
erforderlich, das Seilbahngesetz 2003 zu novellieren. Darüber hin-
aus ist es notwendig, weitere Änderungen im Seilbahngesetz 2003 
durchzuführen, um weiterhin ein reibungsloses Genehmigungs- und 
Aufsichtssystem in Österreich gewährleisten zu können.“



     

2.  
-

dern sich in

-
-

b) -

bb) 
cc)  

dd) 

3. 

4. -

1.  
 

Z 1, 2, 4 und 5 fallen zwar weiterhin unter den Begriff der Eisenbahnen 
gemäß Artikel 10 Abs 1 Z 9 des Bundes-Verfassungsgesetzes (siehe 

-
gesetzes, abgesehen von Übergangsbestimmungen, jedoch materiell 
keine Anwendung mehr. Es werden als Folge der Umsetzung dieser 
Richtlinie Schlepplifte dem Seilbahnbegriff unterstellt, ohne jedoch die 



verfassungsrechtliche Grundlage für diese Anlagen zu verändern. Für 
Schlepplifte und deren verfahrensmäßige Behandlung sind ausschließ-
lich diese Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und nicht der Ge-
werbeordnung 1994 maßgebend. Eine Einteilung in Hauptseilbahnen 
und Kleinseilbahnen gemäß der bisherigen Rechtslage (Eisenbahnge-

-
vereinfachung wird zwischen Werksverkehr und erweitertem Werksver-
kehr nicht mehr unterschieden.“

2.  
„Da es Anlagen gibt, welche gleichzeitig mit allseits geschlossenen 
Fahrbetriebsmitteln (Kabinen) als auch nicht allseits geschlossenen 
Fahrbetriebsmitteln bestückt sind, ist es notwendig, analog zu den 
Kombiliften in Z 4 als weiteren Punkt in Z 2 lit bb die Kategorie „Kombi-
bahnen“ einzuführen.

3.  

Seilbahnsysteme an die Begriffsbestimmungen gemäß Art. 3 der Ver-

14 müssen diese weiterhin angeführt werden. Der Seilbahnbegriff im 

 
Festgehalten wird, dass Seilbahnen im Sinne des Seilbahngesetzes 
2003 einerseits unter die Kompetenzgrundlage gemäß Art. 10 Abs 1 Z 
9 B-VG (Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen) und andererseits 
in Bezug auf Schlepplifte unter Art. 10 Abs 1 Z 8 B-VG (Angelegenhei-
ten des Gewerbes) fallen. Ein kennzeichnendes Merkmal von Schlepp-
liften ist, dass sie Personen auf Skiern oder anderen geeigneten Sport-
geräten auf einer als Schleppspur ausgebildeten Fahrbahn ziehen.“

2. 

3. 



     

durch Verordnung nähere Bestimmungen über die kennzeichnenden 
-

-

1.  
-

dürfnissen der Praxis folgende Abgrenzung zwischen Seilbahnen und 
Aufzügen und Festlegung der nicht dem Seilbahngesetz unterfallenden 
Beförderungseinrichtungen. Materialseilbahnen für ausschließlichen 
Gütertransport ohne Personenverkehr fallen nicht unter die Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes. Unter gewerblichen Betrieben im 
Sinne dieses Bundesgesetzes sind auch industrielle Betriebe zu 
verstehen.“

2.  
„Förderbändern zur Beförderung von Schifahrern mangelt es am 
Element der Bewegung durch ein Seil, sodass diese Beförderungs-
einrichtungen nicht unter den Seilbahnbegriff fallen. Unter Anlagen in 
Vergnügungsparks sind solche zu verstehen, die nicht der Beförderung 
von Fahrgästen, sondern deren Vergnügen dienen, wie beispielsweise 
sogenannte „Mountain Glider“ oder ähnliche Einrichtungen.“

3.  

Sommerrodelbahnen im Seilbahngesetz 2003 kann aufgrund des Ver-

Denn aufgrund dieser Bestimmung sind „fest stehende und verfahr-
bare Geräte, die ausschließlich für Freizeit- und Vergnügungszwecke 
und nicht für die Beförderung von Personen entworfen wurden“, vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen.“

 



 
-

gliedsstaat festgelegt, wer die für die Seilbahn verantwortliche Person ist. 

im Seilbahngesetz 2003 zu regeln. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, 
welche Aufgaben dieser verantwortlichen Person nach der Verordnung 

 

 

-

1.  
„Da der Konzessionsinhaber einer Seilbahn sowie ein betriebsführen-
des Unternehmen nicht ident sein müssen, wesentliche Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes aber auch auf lediglich betriebsführende 
Unternehmen anzuwenden sind, ist es erforderlich, auch diese unter 
den Begriff Seilbahnunternehmen zu subsumieren. Als Seilbahnun-
ternehmen im Sinne dieser Gesetzesstelle kommen auch Skischulen 
oder gemeinnützige Vereine in Betracht.“

2.  

welche Sprache zu verwenden ist.“ 

 
„Das wesentliche Kriterium für die Zuordnung einer Seilbahn als öffentli-
che Seilbahn ist das Erfordernis einer Konzession samt den sich daraus 

Enteignungsrecht und Schutz vor unzumutbarer Konkurrenzierung. Im Hin-
blick auf den Beförderungszweck der Anlage ist es allerdings zulässig, die 



     

des Wintersportes errichteten Anlagen ausreichende Schneelage voraus. 

zulässig.“

-

1.  
„Für Schlepplifte fanden nach der bisherigen Rechtslage (Gewerbeord-
nung 1994) die Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes 

bleibt durch Zuordnung zu den nicht öffentlichen Seilbahnen ihrer 
Wirkung nach weiterhin aufrecht. Da nicht öffentliche Seilbahnen keine 

daraus sich ergebenden Folgewirkungen, wie Schutz vor unzumut-
barer Konkurrenzierung, für Schlepplifte und Materialseilbahnen mit 
Werksverkehr oder beschränkt öffentlichem Verkehr, nicht zu.“

2.  
„Die Aufhebung des Begriffes „Materialseilbahn“ dient lediglich der 
Klarstellung und entspricht bereits der Rechtslage ab der Änderung 

-
-

1.  
-



2.  
„Die Bestimmung wurde an die neuen Ausnahmetatbestände des  

-
den. 

-

der Hersteller.

 

 

-
-

desgesetzes.

 

Seilbahn gelten.“ 

-
-
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-
-
-

-

die jeweils zu schützenden Interessen zu berücksichtigen.

1.  
„In Anlehnung an die Begriffsbestimmung im Eisenbahngesetz soll die 

aufgenommen werden, da die Auslegung des Begriffes „Stand der 
Technik“ in der Praxis immer wieder Schwierigkeiten bereitet.“

2. -
 

-

1.  

und Umbauten unterschiedliche Regelungen getroffen werden. Zubau-
ten werden wie Neubauten behandelt.“



2. -

1.  

und Umbauten unterschiedliche Regelungen getroffen werden. Zubau-
ten werden wie Neubauten behandelt.“

2. -

1.  

und Umbauten unterschiedliche Regelungen getroffen werden. Zubau-
ten werden wie Neubauten behandelt.“

2. -

-
-

 

der Nutzung“ werden folgende Anwendungsfälle beispielhaft angeführt: 

Änderung von Betriebsarten:

 - Betrieb mit verringertem Personalstand in einer bisher nicht genehmig-
ten Form; 

 - Betrieb mit einer bisher nicht genehmigten Fahrzeugfolge  
(zB Fahrzeugabstand);

 - Betrieb unter neuen oder geänderten äußeren Bedingungen  
(zB Dunkelheit, Jahreszeit, Bergeverhältnisse). 
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Änderung von Beförderungsfällen:

 - Erweiterung des Beförderungsangebotes auf bisher nicht zugelasse-
ne Personengruppen (zB Fußgänger, Personen mit eingeschränkter 
Mobilität); 

 - Erweiterung des Beförderungsangebotes auf bisher nicht geneh-
migte Formen des Lastentransportes (zB Beförderung von Lasten 

 
Sondersportgeräten); 

 - Erweiterung des Beförderungsangebotes auf zusätzliche Verbindun-
gen (zB Talbeförderung, Bedienung einer Zwischenstation).

 
Durch die Aufnahme der „Änderung der Nutzung“ in das Seilbahngesetz 
2003 wird der bisherigen Verwaltungspraxis Rechnung getragen.“

-

wendet wird.

1.  
„In der derzeitigen Fassung des Seilbahngesetzes ist die Wiederauf-

-
aufstellung einer Seilbahn ist zweckmäßig und erforderlich, damit 
klargestellt wird, dass nur dann eine Wiederaufstellung im Sinne des 
Seilbahngesetzes vorliegt, wenn der überwiegende Teil der seilbahn-

wird.“

2.  
Der Begriff „Wiederaufstellen“ einer Seilbahn ist gleichbedeutend mit 
dem Begriff „Versetzen“ einer Seilbahn gemäß Erwägungsgrund 8 der 

3. 



Abschnitt 2 

-

2. -

3. -

4. 

5. 
-

-
-

7. 

-

-

-
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1.  
„Bei der Frage der Kompetenzzuordnung wird den langjährigen 
Länderforderungen, kuppelbare Sesselbahnen in die Zuständigkeit 
der Länder zu übertragen, durch Übertragung bestehender kuppelba-
rer Sesselbahnen sowie der Betriebsbewilligungsverfahren für diese 
Anlagen, Rechnung getragen. Andererseits wird die von Industrie und 
Wirtschaft geforderte, bei Seilbahnen aus bundeseinheitlichen Sicher-
heitsgründen notwendige Beurteilung von Innovationen durch den 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und dessen 
Zuständigkeit für hochkomplexe Anlagen, wie Standseilbahnen, Pen-
delseilbahnen und Kabinenseilbahnen sowie für die Konzessions- und 
Baugenehmigungsverfahren für kuppelbare Sesselbahnen erreicht. 
Dabei wird auch berücksichtigt, dass im Zusammenhang mit grund-
sätzlichen Aufgaben – wie Normung, Akkreditierung, Beurteilung von 
Innovationen, Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen des Seilbahn-
ausschusses der Europäischen Kommission, Ausarbeitung bundesein-
heitlicher Verordnungen und Erlässe – praktische Erfahrungen auch im 
Bereich von kuppelbaren Anlagen unabdingbar sind“

2.  
„Hinsichtlich der Überwachung der Rechtsvorschriften ist auf die Zu-
ständigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektorates bezüglich der Arbeitneh-

3.  
„Durch die Zuordnung der Schlepplifte unter den Seilbahnbegriff ergibt 
sich auch eine Zuständigkeitsverlagerung für diese Beförderungsein-
richtungen an den Landeshauptmann.“

4.  
„Die gegenständliche Änderung („Seilbahnen“ anstelle von „Materi-
alseilbahnen“) ist erforderlich, da in der Praxis auch Sessellifte mit 
beschränktöffentlichem Verkehr betrieben werden (zB Sessellifte auf 
Sprungschanzen), die keine Materialseilbahn darstellen.“

5.  
„Die Übertragung der Zuständigkeit zur Beurteilung der Bauentwürfe 
sowie Erteilung der Baugenehmigung und Betriebsbewilligung für 
Zu- und Umbauten bei Sesselbahnen an die Länder (durch Einfügung 
von Z 6) stellt eine Maßnahme der Verwaltungsvereinfachung dar, 
zumal ab Betriebsbewilligung sämtliche Unterlagen bei der jeweiligen 



6. 

 

ist, in welchen Fällen die Konzession (ex lege) erlischt.  
-

bilifte an dieser Stelle lediglich der Klarstellung einer bereits bisher in 
dieser Form bestehenden Behördenzuständigkeit.  

Zuständigkeit für die Betriebsbewilligung nicht nur die Erteilung dieser 
sondern auch deren Entziehung umfasst.  

betreffend das Aufgabengebiet der Überwachung des Unionsmarkts, 
der Kontrolle der auf den Unionsmarkt eingeführten Teilsysteme und 
Sicherheitsbauteile sowie des Schutzklauselverfahrens der Union ge-

den sonstigen Zuständigkeitsbestimmungen. Für Sesselbahnen wird 
aufgrund der zwischen dem Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie und dem Landeshauptmann aufgeteilten Zuständig-
keiten mit dem Anknüpfungspunkt des Beginnes der technischen Vor-
erhebungen im Betriebsbewilligungsverfahren ein konkreter Zeitpunkt 
für den Zuständigkeitsübergang festgelegt.“

8. 
Zentral-Arbeitsinspektorat angesiedelte Verkehrs-Arbeitsinspektorat 

innen der Verkehrsunternehmen berufene Behörde.  
Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist unter anderem zuständig für die 

 - Betriebsstätten und Arbeitsstellen von Eisenbahnunternehmen im 
Sinn des Eisenbahngesetzes, soweit es sich nicht um Gewerbe-
betriebe, um bergbauliche oder um land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe handelt,

 - Betriebsstätten und Arbeitsstellen von Seilbahnunternehmen im 
Sinne des Seilbahngesetzes 2003, soweit es sich nicht um Gewer-
bebetriebe, um bergbauliche oder um land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe oder um Schlepplifte handelt,

 - von Sozial- und Wohlfahrtseinrichtungen, die sich in Gebäuden oder 
-

gend für Bedienstete von Eisenbahnunternehmen bestimmt sind und 
unter maßgeblicher Beteiligung von Eisenbahnunternehmen oder 
von Bediensteten von Eisenbahnunternehmen geführt werden,



     

 - von Kraftfahrbetrieben von Eisenbahn- und Seilbahnunterneh-
men, mit Ausnahme von Seilbahnunternehmen, die ausschließlich 
Schlepplifte betreiben.

 - Arbeitsstellen in und an der Außenseite von Fahrbetriebsmitteln im 
Sinne des Eisenbahngesetzes auf Eisenbahnanlagen, soweit diese 
Arbeitsstellen unmittelbar der Abwicklung des Eisenbahnbetriebes, 
der Erprobung von Fahrbetriebsmitteln oder dem begleiteten Güter-
verkehr dienen. 

 

-
-

-
tigen.

 
„Durch die Aufnahme einer Delegierungsmöglichkeit wird die Möglichkeit 
geschaffen, die von einzelnen Bundesländern im Begutachtungsverfahren 
erwünschte Beibehaltung der bisherigen Zuständigkeit der Bezirksverwal-
tungsbehörden für einzelne Amtshandlungen zu gewährleisten.“

-
-

-

2. -

3. -

4. 



5. 

-

-
-

1.  
„Bei der Frage der Kompetenzzuordnung wird den langjährigen 
Länderforderungen, kuppelbare Sesselbahnen in die Zuständigkeit 
der Länder zu übertragen, durch Übertragung bestehender kuppelba-
rer Sesselbahnen sowie der Betriebsbewilligungsverfahren für diese 
Anlagen, Rechnung getragen. Andererseits wird die von Industrie und 
Wirtschaft geforderte, bei Seilbahnen aus bundeseinheitlichen Sicher-
heitsgründen notwendige Beurteilung von Innovationen durch den 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und dessen 
Zuständigkeit für hochkomplexe Anlagen, wie Standseilbahnen, Pen-
delseilbahnen und Kabinenseilbahnen sowie für die Konzessions- und 
Baugenehmigungsverfahren für kuppelbare Sesselbahnen erreicht. 
Dabei wird auch berücksichtigt, dass im Zusammenhang mit grund-
sätzlichen Aufgaben – wie Normung, Akkreditierung, Beurteilung von 
Innovationen, Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen des Seilbahn-
ausschusses der Europäischen Kommission, Ausarbeitung bundesein-
heitlicher Verordnungen und Erlässe – praktische Erfahrungen auch im 
Bereich von kuppelbaren Anlagen unabdingbar sind.“

2.  
„Hinsichtlich der Überwachung der Rechtsvorschriften ist auf die Zu-
ständigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektorates bezüglich der Arbeitneh-

3.  

Abs 1 die analogen Vorkehrungen getroffen werden und zwar im  
1. Satz als auch bei Z 1 und Z 3. Da Kabinenseilbahnen in die Kom-
petenz des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie 

4. -



     

5. 

6.  

verwiesen.  

Vollständigkeit halber um den Tatbestand der Entziehung der Betriebs-
bewilligung ergänzt.  

verwiesen.“

Zentral-Arbeitsinspektorat angesiedelte Verkehrs-Arbeitsinspektorat 

innen der Verkehrsunternehmen berufene Behörde.  
Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist unter anderem zuständig für die 

 - Betriebsstätten und Arbeitsstellen von Eisenbahnunternehmen im 
Sinn des Eisenbahngesetzes, soweit es sich nicht um Gewerbe-
betriebe, um bergbauliche oder um land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe handelt,

 - Betriebsstätten und Arbeitsstellen von Seilbahnunternehmen im 
Sinne des Seilbahngesetzes 2003, soweit es sich nicht um Gewer-
bebetriebe, um bergbauliche oder um land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe oder um Schlepplifte handelt,

 - von Sozial- und Wohlfahrtseinrichtungen, die sich in Gebäuden oder 
-

gend für Bedienstete von Eisenbahnunternehmen bestimmt sind und 
unter maßgeblicher Beteiligung von Eisenbahnunternehmen oder 
von Bediensteten von Eisenbahnunternehmen geführt werden,

 - von Kraftfahrbetrieben von Eisenbahn- und Seilbahnunterneh-
men, mit Ausnahme von Seilbahnunternehmen, die ausschließlich 
Schlepplifte betreiben.

 - Arbeitsstellen in und an der Außenseite von Fahrbetriebsmitteln im 
Sinne des Eisenbahngesetzes auf Eisenbahnanlagen, soweit diese 
Arbeitsstellen unmittelbar der Abwicklung des Eisenbahnbetriebes, 
der Erprobung von Fahrbetriebsmitteln oder dem begleiteten Güter-
verkehr dienen. 



1.  
„Die dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
eingeräumte Möglichkeit zur Durchführung von Betriebsbewilligungs-
verfahren unabhängig von der Behördenzuständigkeit ist erforderlich, 
um für die Ausarbeitung grundlegender Richtlinien und Verordnungen 
sowie von Normen und Typengenehmigungen den hiefür notwendigen 
Praxisbezug aufrecht zu halten. Der Vorbehalt ist restriktiv zu handha-
ben und auf solche Anlagen beschränkt, die über erstmals zur Ausfüh-
rung gelangende Projektsmerkmale (Sicherheitsbauteile, Teilsysteme) 
verfügen.“

2.  
Die dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ein-
geräumte Möglichkeit zur Durchführung von Verfahren unabhängig von 
der Behördenzuständigkeit wird auf das Baugenehmigungsverfahren 
ausgedehnt. Dies gilt eingeschränkt für Seilbahnen bzw Zu- und Um-
bauten mit innovativen Projektmerkmalen und ist im Zusammenhang 
mit der bereits bisher dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie zukommenden Beurteilung von innovativen Sicherheits-

bundesweit einheitliche Beurteilung von Innovationen sichergestellt.

2. -

3. 
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4. -

-

-

5.  

 

7.  

-

 

-

-

-



-

-

b) 

1.  
„Die Beurteilung besonderer Bedingungen für innovative Sicherheits-
bauteile oder Teilsysteme ist im Interesse eines gleichen Sicher-
heitsstandards bundeseinheitlich auch bei denjenigen Seilbahnen 
durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
vorzunehmen, die nicht in seiner unmittelbaren Kompetenz liegen. Vor 
Erstellung des Bauentwurfes wird daher diejenige Stelle, die derartige 
innovative, erstmals zur Ausführung gelangende Bauteile oder Teilsys-
teme in Verkehr zu bringen beabsichtigt, im Regelfall der Hersteller, 
diesbezügliche Unterlagen dem Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie zur Festlegung allfälliger besonderer Bedingungen 
vorzulegen und das Ergebnis dieser Beurteilung den Bauentwurfsun-
terlagen anzuschließen haben.“

2.  
„Die Erlassung genereller Anordnungen bezieht sich auf Maßnahmen, 
die unabhängig von der Behördenzuständigkeit für die Sicherheit des 
Seilbahnbetriebes und Seilbahnverkehrs allgemein und im Hinblick auf 
die Bundeseinheitlichkeit erforderlich sind.“

3.  
„Die Ausstellung von Betriebsleiterpatenten und deren Widerruf erfolgt 
unabhängig von der Behördenzuständigkeit durch den Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie.“

4.  
„Bei der Erstellung von Rahmenentwürfen für Betriebsvorschriften und 
Beförderungsbedingungen für in der Zuständigkeit der Landeshaupt-
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5.  
„Die derzeit im Seilbahngesetz enthaltenen Typengenehmigungen sind 
zu streichen, da es diese für Seilbahnen nicht gibt.“

6.  

Verkehr, Innovation und Technologie in EU-Angelegenheiten an die 
aktuelle Rechtslage und Gegebenheiten angepasst.  

der Marktüberwachung zu erleichtern und eine diesbezüglich bundes-
weit einheitliche Vollziehung zu gewährleisten, übernimmt der Bundes-
minister für Verkehr, Innovation und Technologie die Koordinierung der 
nationalen Marktüberwachungsbehörden und nimmt als zentrale Stelle 
die Meldungen an die Europäische Kommission wahr.“

-

-

 
„Die Delegierungsmöglichkeit an den Landeshauptmann im Einzelfall wird 
beibehalten.“ 

 

 

 



-

-

Einheitlichkeit der Vollziehung die Möglichkeit für den Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie geschaffen, gegen jede Entscheidung 

die behördliche Zuständigkeit des Landeshauptmannes fallen) Revision an 
den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.  

 

 

 
 



34     

Abschnitt 3 

2.  

3. -
-

4. -

5. 
ist.

1.  
„Da derzeit nicht abgesehen werden kann, welche zusätzlichen Vorfra-

taxative Anführung derartiger Vorfragen nicht möglich. Eine allfällige 
Erweiterung wird sich an den Erfordernissen der Gerichte oder Verwal-
tungsbehörden für eine Abklärung zu orientieren haben.“

2.  
„Die Anpassung in Z 5 erfolgt aufgrund der Änderung der Begriffsbe-

-



Allgemeines

-

-

1.  
„Das Erfordernis einer Konzession als Voraussetzung für die Erteilung 
der Baugenehmigung bei öffentlichen Seilbahnen entspricht der bishe-
rigen Rechtslage, Seilbahnen sind öffentliche Verkehrsmittel.“

2.  
„Für nicht öffentliche Seilbahnen ist eine Konzession nicht vorgesehen. 
Im Rahmen einer, in der Regel der Baugenehmigung vorangehenden, 
Genehmigung soll jedoch die Möglichkeit geschaffen werden, die 
Zuverlässigkeit des Genehmigungswerbers und die grundsätzliche 
Ausführbarkeit des Projektes einer Überprüfung zu unterziehen.“

3.  
„Bei bestimmten, umfangreichen Umbauten ist eine neue Konzession 

davon ausgenommen) erforderlich. Bei Änderung des Seilbahnsys-

zumindest eines Stationsstandortes oder des Trassenverlaufes ent-
spricht dies bereits der bisherigen Verwaltungspraxis und wird hiermit 
auch gesetzlich festgelegt.  
Um eine nur geringfügige Änderung handelt es sich beispielsweise, 
wenn ein Stationsstandort um bis zu 20 bzw 50 Meter, abhängig von 
den örtlichen Gegebenheiten (zB Lage in verbautem Gebiet oder in 
freiem bzw alpinem Gelände, Auswirkungen auf die Verkehrssituation, 
Schallimmissionen oder die Wildbach- oder Lawinengefahrenzone), 
versetzt wird.“



     

-

1.  
„Der bisherigen Rechtslage folgend ist eine gesonderte baurechtliche 
Genehmigung von Seilbahnanlagen nicht vorgesehen, die seilbahn-
rechtliche Baugenehmigung ersetzt diese. Die bisherige gewerbe-
rechtliche Genehmigung für Schlepplifte wird durch die Verfahren nach 
diesem Bundesgesetz ersetzt.“

2.  
„Die Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens und in der 
Folge auch eines Betriebsbewilligungsverfahrens für Änderungen der 
genehmigten Ausführung oder Nutzung einer bestehenden Seilbahn 
entspricht der bisherigen Verwaltungspraxis und daher dient diese 
Ergänzung lediglich der Klarstellung.“

1.  
-

sind.“

2. -

3.  
„Die Ergänzung hinsichtlich der von Amts wegen angeordneten Abtra-
gung dient lediglich der Klarstellung im Hinblick auf die bereits beste-

-

und



-

2.  

1.  
„Die schon bisher gegebene Möglichkeit, Baumaßnahmen geringfügi-

-
führung von Baugenehmigungs- und Betriebsbewilligungsverfahren 
vorzunehmen, wird durch die Möglichkeit erweitert, Maßnahmen 
gewissen Umfanges auch ohne Zuziehung einer derartigen Person 
genehmigungsfrei vorzunehmen. Welche konkreten Maßnahmen hiefür 
in Betracht kommen, ist im Rahmen einer Verordnung festzulegen.“

2.  
-

getragenen Personen, unter deren Leitung Baumaßnahmen durchge-
führt werden können, bleiben aufrecht.“

3.  
„Durch die Änderung des Wortes „geringfügig“ in „nicht umfangreich“ 
in Satz 1 sowie die Streichung des Wortes „geringfügig“ in der Z 2 
soll der Spielraum für die mittels Verordnung zu regelnden genehmi-
gungsfreien Bauvorhaben erweitert werden, um den Anforderungen 
der Praxis besser gerecht werden zu können. Die Ergänzung „damit 
verbundene“ stellt eine Klarstellung zur derzeitigen Bestimmung dar.“

4.  
„Alle nicht umfangreichen Abtragungsmaßnahmen sowie auch nicht 
weitreichende Änderungen der Nutzung sollen bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen genehmigungsfrei sein.“

-
-

-

-

wenn



     

-

b) 

c) 

d) 

2. 
 

-

3. -
men wird.

1.  
-

hen, auch für solche Maßnahmen, die über die in Abs 1 angeführten 
hinausgehen, kein Genehmigungsverfahren durchzuführen ist, wenn 

2.  
-

führung einer genehmigungsfreien Änderung eines Sicherheitsbauteils 
übertragen.“

2. 

3. Arbeitnehmer/innenschutzbestimmungen nicht entgegenstehen.



-
-

2. 
-
-

-

3. -

1.  
„Die Voraussetzungen, unter denen Personen durch den Bundes-
minister für Verkehr, Innovation und Technologie in ein Verzeichnis 
aufgenommen werden, sind der Praxis entsprechend formuliert, wobei 
ohne Qualitätsverlust eine Zugangserleichterung vorgesehen ist. Unter 

Verkehrstechnik, Elektrotechnik, Sicherungstechnik sowie Hoch- und 
Tiefbau zu verstehen.“

2.  

auf die Leitung bzw Durchführung genehmigungsfreier Bauvorhaben 
-

-
bahngesetzes 2003 keinen einzigen Anwendungsfall, weshalb die 
diesbezügliche Wortfolge gestrichen wird. Lediglich die Technische 
Universität Wien und die Technische Universität Graz werden als 
„Technische Universitäten“ bezeichnet. Es können jedoch auch an 
anderen Universitäten (zB Universität Innsbruck, Montanuniversität 
Leoben) facheinschlägige Studien absolviert werden.“
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Konzession

-

1.  
„Gemeinnützigkeit im Sinn dieses Bundesgesetzes bedeutet, dass das 
öffentliche Interesse an einer bestimmten Seilbahn nachgewiesen ist 
oder dass das öffentliche Interesse die entgegenstehenden Interessen 
überwiegt. Gemeinnützigkeit bedeutet nicht Gemeinwirtschaftlichkeit 
im Sinn von Verkehrsdiensten öffentlicher Unternehmungen.“

2.  
„Hinsichtlich der Feststellung der Gemeinnützigkeit ist kein eigener 
Spruchteil erforderlich, die erteilte Konzession umfasst in sich die Fest-
stellung dieser Gemeinnützigkeit.“

-

-

-
-

-



2. -

worden ist.

1.  
„Das Konzessions- und Baugenehmigungsverfahren einschließlich der 
Beurteilung der Ausführbarkeit von Bauentwürfen wird aus verwal-
tungsvereinfachenden Gründen in Einem durchzuführen sein. Vor 
Anberaumung einer Bauverhandlung müssen jedoch die Konzessions-
voraussetzungen vorliegen.“

2.  
„Der sehr umfangreiche und kostenintensive Bauentwurf sollte wie vor 
dem Seilbahngesetz 2003 erst nach Erteilung der Konzession im Zuge 
des Bauansuchens vorgelegt werden. Für die Konzessionserteilung 
reicht ein kurz gefasster Bauentwurf aus. Diese würde für den Konzes-
sionswerber eine einfachere und schnellere Abwicklung des Konzes-
sionsansuchens ermöglichen.“

3.  

des Genehmigungswerbers in Verfahren betreffend die Erteilung einer 
Genehmigung für nicht öffentliche Seilbahnen) wird auch die Erteilung 
der Konzession für öffentliche Seilbahnen an die Zuverlässigkeit des 
Konzessionswerbers geknüpft. Es wird gesetzlich normiert, wann Be-
denken gegen die Zuverlässigkeit bestehen.“

-

-
werbers bestehen.

1.  
„Welche Interessen als allenfalls entgegenstehend anzusehen sind, 
wird sich in der Regel aus den dem Konzessionsantrag gemäß  

bekannt gewordene entgegenstehende Interessen sind im Verfahren 
ebenfalls zu berücksichtigen.“



42     

2.  

Kriterium für die Erteilung der Konzession ergänzt.“

3. 
Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten, die den Schutz der Arbeit-

-
tungsgerichte.

-

 
-

 
-

 
„Zur Verfahrensbeschleunigung wurde die Frist zur jeweiligen Stellungnah-
me der angeführten Gebietskörperschaften auf 3 Wochen verkürzt.“

-

-
-

2. -
-
-

3. 

4. 

5. 



-

-

7. 

-

 

 

-
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1.  
„Auch wenn im Konzessionsverfahren Grundeigentümern und Anrai-
nern keine Parteistellung zukommt, ist zur Feststellung des Vorliegens 
öffentlicher Interessen und zur Feststellung, ob allenfalls ein Enteig-
nungsverfahren notwendig wird, die Einholung von Zustimmungserklä-
rungen der betroffenen Grundeigentümer zweckmäßig. Die nunmehr 
im Gesetz enthaltene Zusammenfassung der im Konzessionsverfahren 
zu prüfenden Unterlagen ergibt sich aus der Notwendigkeit, bei Prü-
fung der Konzessionsvoraussetzungen bundeseinheitlich vorzugehen. 
Die Unterlagen entsprechen der bisherigen Verwaltungspraxis. Da die 
Durchführbarkeit des Projektes im Rahmen der Prüfung öffentlicher In-
teressen eine wesentliche Voraussetzung darstellt, ist der Bauentwurf 
schon im Konzessionsverfahren vorzulegen.“

2.  
„Mit den Firmenanboten ist die Plausibilität der Baukostenaufstellung 
für die gesamte Seilbahnanlage einschließlich der Infrastruktur darzu-
legen.“

3.  
„Die Wirtschaftlichkeitsprognose kann anlagenbezogen erstellt werden, 
wobei jedoch auch die Gesamtrentabilität des antragstellenden Seil-
bahnunternehmens darzulegen ist.“

4.  
„Als Anschluss der Seilbahn an das öffentliche Verkehrsnetz ist auch 
eine Verbindung zwischen öffentlichem Verkehrsnetz (Schiene, Auto-
bus) durch fahrplanähnliche Verbindungen in Form eines Skibusses 
anzusehen.“

5.  
„Da nicht öffentliche Seilbahnen keinen Konkurrenzierungsschutz 
haben, sind zur Prüfung eines allfälligen Konkurrenzierungseinwandes 
lediglich die nächstliegenden öffentlichen Seilbahnen anzugeben.“

6.  
-

sondere auch zur Beurteilung allenfalls entgegenstehender Interessen 
erforderlich. Ein rechtskräftiger Bescheid der Naturschutzbehörde oder 
der für die Rodung zuständigen Behörde ist in der Regel nicht erfor-
derlich, es genügt die Feststellung der grundsätzlich zu erwartenden 
Zustimmung für die Errichtung und den Betrieb der Seilbahn.“



 
„Der sehr umfangreiche und kostenintensive Bauentwurf sollte wie 
vor dem Seilbahngesetz 2003 erst nach Erteilung der Konzession im 
Zuge des Bauansuchens vorgelegt werden. Für die Konzessionser-
teilung reicht ein kurz gefasster Bauentwurf aus. Dieser würde für den 
Konzessionswerber eine einfachere und schnellere Abwicklung des 
Konzessionsansuchens ermöglichen.“

8.  

Abs 1 zur Prüfung des öffentlichen Interesses und allenfalls entge-
genstehender Interessen werden aktualisiert. Es erfolgt eine Untertei-
lung in jene Unterlagen, welche immer erforderlich sind und jene, die 
gemäß Abs 2 in begründeten Fällen nicht vorgelegt werden müssen 
(zB kein Lawinenschutzkonzept bei urbanen Seilbahnen). Hinsichtlich 
der nächstgelegenen öffentlichen Seilbahnen sind nur diejenigen (samt 
Name des Konzessionärs und vollständiger Adresse) anzuführen, die 

 
Das öffentliche Interesse ist anhand der Befassung der betroffenen 
Gemeinden und des Landes zu prüfen.“

 

1.  
„Es wird den Erfordernissen der Praxis entsprechen, Konzessionen für 
Sessellifte mit 30 Jahren, für Sesselbahnen und Kabinenseilbahnen 
mit 40 Jahren sowie für Standseilbahnen und Pendelseilbahnen mit  
50 Jahren zu bemessen.“

2.  
„Die Konzession wird nicht mehr an die technische Lebensdauer der 
Seilbahn, sondern nur mehr an das öffentliche Interesse gebunden. 
Daher wird die Konzessionsdauer für alle Seilbahnsysteme grundsätz-
lich einheitlich mit 50 Jahren bemessen.  
Von der 50-jährigen Konzessionsdauer kann in Fällen eines für einen 
kürzeren oder nur vorübergehenden Zeitraum bestehenden öffentli-
chen Interesses am Bestand der Anlage abgewichen werden (zB bei 
Seilbahnen mit dem Zweck der Personenbeförderung, die im Zusam-
menhang mit besonderen Ereignissen oder Veranstaltungen errichtet 
werden).“



     

-

 
„Da die zweijährige Höchstfrist für die Betriebseröffnung nicht immer  
ausreicht, wird sie gesetzlich um ein Jahr erhöht.“

2. -

3. 

4. 

5. -

bei Entziehung der Betriebsbewilligung.

1.  
„Für den Fall, dass die Konzession einer physischen Person erteilt 
wurde, erlischt diese grundsätzlich mit deren Tod. Bei einem der 
Behörde nachgewiesenen Fortbetriebsrechtes des Nachlasses ist im 
Einzelfall zu prüfen, ob bis zur Einantwortung an einen Erben die Vor-
aussetzungen für die Konzession bis zu deren Neuverleihung weiterhin 
gegeben sind.“ 

2.  
 

Tatbestand der Entziehung der Betriebsbewilligung.“ 

-
-



2. 
-

3. 

sind.

 
„Die Bestimmung wird an die bisherige Verwaltungspraxis angepasst.“ 

-

 
„Um besondere Härtefälle durch die Fallfrist zu vermeiden, ist die Klarstel-
lung erforderlich, dass auch verspätet eingebrachte Anträge zulässig sind.“

-

-
-

1.  
„Die Streichung dieser Wortfolge („unter Berücksichtigung des Standes 
der Technik für die Sicherheitsbauteile“) entspricht in der Praxis den 

die erforderliche technische Sicherheit der Anlagen auch weiterhin 
gewährleistet ist. Den Stand der Technik für Sicherheitsbauteile zu 
verlangen, könnte auf Grund neu entstehender Schnittstellen unter 
Umständen mit ungeahnten Risken verbunden sein. Daher wurde in 
Satz 2 mit der Ergänzung eine differenzierte Betrachtungsweise für 
jene Seilbahnen, die vor dem 3.5.2004 genehmigt bzw errichtet wur-
den, ermöglicht.“



     

2.  

Abs 1 lediglich das Weiterbestehen des öffentlichen Interesses an der 
Seilbahn zu prüfen. Die bisher vorgeschriebene Prüfung des tech-
nischen Zustandes der Seilbahn im Hinblick auf die Gewährleistung 
eines sicheren und ordnungsgemäßen Betriebs auch für den Verlän-

-
vision, welche für jede Seilbahn erstmals 40 Jahre ab Erteilung der 
erstmaligen Betriebsbewilligung und danach im Abstand von 30 Jahren 
durchzuführen ist, ersetzt.  
Das öffentliche Interesse ist anhand der Befassung der betroffenen 
Gemeinden und des Landes zu prüfen.  

-

3. 
 

„(2) Voraussetzung für die Verlängerung der Konzession ist, dass das 
öffentliche Interesse am Betrieb der Seilbahn weiterhin gegeben ist.“

4. 

-
zes nachzuweisen.

5. Nähere Festlegungen darüber, in welcher Weise die Einhaltung der  

Nachweises des sicheren und ordnungsgemäßen Betriebes gemäß  

6. 

Nachweises des sicheren und ordnungsgemäßen Betriebes gemäß  

1. Prüfung der Aktualisierung und Umsetzung der Sicherheits- und 

-
dokumente gemäß VEXAT,

-
schutzvorschriften, insbesondere des ASchG, und der Verordnun-
gen in Durchführung des ASchG,



3. Prüfung der Einhaltung und Umsetzung der sonstigen Rechts-

Anhang A und Anhang B der AM-VO,

des ASchG bei erteilten Ausnahmegenehmigungen,

5. Prüfung der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung gemäß KennV sowie

6. Prüfung der Prüfbefunde über Abnahmeprüfungen und wiederkeh-

-

-
-

1.  
„Mit diesem Zusatz (Ergänzung des dritten Satzes) wird sichergestellt, 
dass bei verspätet eingebrachten Anträgen nicht auch eine automati-
sche Verlängerung auf ein Jahr erfolgt.“

2.  
„Das öffentliche Interesse ist anhand der Befassung der betroffenen 
Gemeinden und des Landes zu prüfen.  

-

3. 

unter Berücksichtigung der öffentlichen Interessen festzulegen.“
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„Durch den neuen Abs 4 wird gewährleistet, dass die Beurteilung des Wei-
terbestehens des öffentlichen Interesses an einer Seilbahn tatsächlich zum 
Zeitpunkt des Ablaufes der Konzession erfolgen kann.“

 

-

weiterhin gegeben sind.

1.  

Grundbuch ersichtlichen Dienstbarkeitsvertrages für die Inanspruch-

der Überspannungs- und Überfahrungsrechte einschließlich der für 
Betrieb, Wartung und Erhalt notwendigen Flächen ist in der Regel 
ausreichend.“

2.  

unverändert betrieben wird und daher eine neuerliche Prüfung der 

 

 
„Um Ungleichbehandlungen von Kapitalgesellschaften zu vermeiden erfolgt 
eine Klarstellung hinsichtlich der Gesamtrechtsnachfolge.“



(3) Bei einer Änderung der Bezeichnung des Konzessionärs ist eine 

 
-

derung der Bezeichnung des Konzessionärs vom Seilbahnunternehmen 
eine formale Änderung des Konzessionsbescheides bei der Behörde zu 
beantragen. Im Sinne der Verwaltungsvereinfachung hat der bisherige  

 

-
-

1.  

beurteilen ist.“

2.  
„Durch die Streichung des Wortes „geringfügig“ soll der Spielraum 
für die mittels Verordnung zu regelnden genehmigungsfreien Bauvor-
haben erweitert werden, um den Anforderungen der Praxis besser 
gerecht werden zu können.“

3.  

Nutzung einer bestehenden Seilbahn neben Zu- und Umbauten auch 
zB Änderungen der Betriebsführung (Betriebsart, Betriebsabwicklung). 
Eine Baugenehmigung ist auch dann nicht erforderlich, wenn es sich 
um den Ersatz eines Bauteiles durch ein ähnliches Ersatzteil (quasi-
identisches Ersatzteil) handelt.  
Ein ähnliches Ersatzteil ist ein Bauteil (aber keine Baugruppe), 

 - das keine Änderungen der Baugruppe wie auch anderer Bauteile in 
Bezug auf Konstruktion, Einsatzbedingungen, Nachweise und neue 
Gefährdungsbilder nach sich zieht, 
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 - das dieselben Funktionsmerkmale, charakteristischen Baumerkmale 
und zumindest gleichwertige Leistungsmerkmale wie das zu erset-
zende Bauteil aufweist, 

 - dessen Abweichungen vom zu ersetzenden Bauteil (beispielswei-
se im Hinblick auf Werkstoff, Fertigungsverfahren, Prüfmethode, 
Betriebs- und Wartungsanleitung) keine nachteiligen Rückwirkungen 
auf andere Bauteile der Seilbahn haben, 

 - dessen Einsatz bewährt ist (keine Innovation), 
 - das keine Änderung der EG-Prüfbescheinigung für einen Sicher-

heitsbauteil oder für ein Teilsystem erforderlich macht.  

Die Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens und in der 
Folge auch eines Betriebsbewilligungsverfahrens für Änderungen der 
Betriebsführung entspricht der bisherigen Verwaltungspraxis und daher 
dient diese Ergänzung lediglich der Klarstellung.“

4. -

sind in diesem Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. Dem 

anzuschließen.

5. -
gung eine Beschreibung der Arbeitsstätte einschließlich eines Ver-
zeichnisses der Arbeitsmittel und die erforderlichen Pläne und Skiz-
zen sowie die sonst für die Beurteilung des Projektes erforderlichen 
Unterlagen in dreifacher Ausfertigung anzuschließen. Weiters sind 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente in dreifacher Ausferti-
gung vorzulegen, soweit die Erstellung dieser Dokumente im Zeitpunkt 
der Antragstellung bereits möglich ist. 

-

1.  
„Die Vorlage der vollständigen Bauentwürfe sowie Detailplanungen 
sollte im Interesse einer einfacheren und schnelleren Abwicklung des 
Konzessionsverfahrens erst im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens erfolgen.“



2.  

dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung bei der Behörde einzu-
bringen.“

3. -
gung eine Beschreibung der Arbeitsstätte einschließlich eines Ver-
zeichnisses der Arbeitsmittel und die erforderlichen Pläne und Skiz-
zen sowie die sonst für die Beurteilung des Projektes erforderlichen 
Unterlagen in dreifacher Ausfertigung anzuschließen. Weiters sind 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente in dreifacher Ausferti-
gung vorzulegen, soweit die Erstellung dieser Dokumente im Zeitpunkt 
der Antragstellung bereits möglich ist.

4. Das vierte Gleichstück wurde für das Verkehrs-Arbeitsinspektorat 
vorgesehen. 

-

1.  

keine zwingende Vorlage der Sicherheitsanalyse an die Behörde vor. 
Die Sicherheitsanalyse ist jedoch gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 

-
cherheitsanalyse auszugsweise, d. h. mit Beschränkung auf die in Art. 

vor als Bestandteil des Bauentwurfes der Behörde vorzulegen ist.  
Des Weiteren werden die bisher im Baugenehmigungsverfahren zu 
machenden Angaben zu den Betriebsbedingungen und Betriebsbe-
schränkungen, der Verwaltungspraxis entsprechend in das Betriebs-
bewilligungsverfahren verschoben und werden die diesbezüglichen 

2. -

sind in diesem Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. Dem 

anzuschließen.
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3. -
gung eine Beschreibung der Arbeitsstätte einschließlich eines Ver-
zeichnisses der Arbeitsmittel und die erforderlichen Pläne und Skiz-
zen sowie die sonst für die Beurteilung des Projektes erforderlichen 
Unterlagen in dreifacher Ausfertigung anzuschließen. Weiters sind 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente in dreifacher Ausferti-
gung vorzulegen, soweit die Erstellung dieser Dokumente im Zeitpunkt 
der Antragstellung bereits möglich ist.

4. 

Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind die Grundsätze 

sind dabei zu berücksichtigen:

 - die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte,
 - die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln,
 - die Verwendung von Arbeitsstoffen,
 - die Gestaltung der Arbeitsplätze,
 - die Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge und deren 

Zusammenwirken, 
 - die Gestaltung der Arbeitsaufgaben und die Art der Tätigkeiten, der 

Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe sowie der Arbeitsorganisation 
und

 -

5. 
-

renden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung festzulegen. Dabei sind 
auch Vorkehrungen für absehbare Betriebsstörungen und für Not- und 
Rettungsmaßnahmen zu treffen. Diese Maßnahmen müssen in alle  
Tätigkeiten und auf allen Führungsebenen einbezogen werden. 
Schutzmaßnahmen müssen so weit wie möglich auch bei menschli-
chem Fehlverhalten wirksam sein.

6. Bei der Festlegung der durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahren-
-

Abschnitt 2 bis 9 ASchG sowie die Verordnungen nach dem ASchG) 
umgesetzt werden.

der Beschäftigten und den Gefahren entsprechenden Weise die  



Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sowie die 
durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung schriftlich 
festzuhalten (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente). Soweit 
dies aus Gründen der Gefahrenverhütung erforderlich ist, ist diese 
Dokumentation arbeitsplatzbezogen vorzunehmen.

1. -

nachzuweisen.  
-
-

zes insbesondere zu umfassen: 

1. Prüfung der Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

2. Prüfung der Einhaltung der Unterlage für spätere Arbeiten gemäß 
 

3. Prüfung der Einhaltung der Explosionsschutzdokumente gemäß 
Verordnung explosionsfähige Atmosphären (VEXAT), BGBl II  

4.  
insbesondere des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl  

-
nehmerInnenschutzgesetzes, 

5. Prüfung der Einhaltung der sonstigen Rechtsvorschriften zum 
-



     

6. 

-

 
-

tion der Ersteller des Sicherheitsberichtes werden neu geregelt. Die in den 
einzelnen Fachbereichen notwendigen Gutachten sollen aufgewertet wer-
den. Die bisher im Sicherheitsbericht geforderte Bestätigung der Einhaltung 
des Standes der Technik und der grundlegenden Anforderungen gemäß 

-
kehr, ABl. Nr L 106 vom 3. Mai 2000 S. 21 (entspricht den wesentlichen 

die in Abs 3 vorgesehenen Gutachten verlagert werden. Gutachten sind 
für jeden projektrelevanten Fachbereich, d. h. in der Regel für die Bereiche 
Seilbahntechnik, Elektro- und Sicherungstechnik, Brandschutz, Hochbau, 

den örtlichen Gegebenheiten entsprechende Gefährdungsbilder, zu erstel-
len.“

-

 
„Der genaue Inhalt des Bauentwurfes sowie die Anforderungen an die Er-
steller der Gutachten und des Sicherheitsberichtes werden im Wege einer 
Verordnung durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Techno-
logie festgelegt.“

-
-



1.  
„Der Bauentwurf soll von der Behörde hinsichtlich des Sicherheitsbe-
richtes nur auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft werden.“

2.  
-

formitätserklärungen spätestens im Betriebsbewilligungsverfahren wird 
 

-

1.  
„Bei innovativen Merkmalen von Sicherheitsbauteilen und Teilsystemen 
ist die Festlegung besonderer Bedingungen auch dann zulässig, wenn 
dieses Bauteil oder Teilsystem in anderen Mitgliedsstaaten keinem 
Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurde. Da dies zu 
divergierenden Maßnahmen führen könnte, ist die Verständigkeit des 
Seilbahnausschusses der Europäischen Kommission erforderlich.“

2.  
„Auch die Infrastruktur kann innovative Merkmale aufweisen, nicht nur 
Sicherheitsbauteile und Teilsysteme. Die Festlegung von besonderen 
Bedingungen ist aber nur erforderlich, wenn die innovativen Merkmale 
sicherheitsrelevante Auswirkungen haben.“

-

1.  
„Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit Ortsaugenschein 
ist nicht in allen Fällen erforderlich; dies entspricht den Erfordernissen 
der Verwaltungsökonomie und Verwaltungsvereinfachung.“



     

2.  
„Unter Wirkungsbereich anderer Behörden ist auch das Verkehrs-
Arbeitsinspektorat zu verstehen.“

3.  

Ort bei Zu- und Umbauten nicht immer erforderlich. Über diese Not-
wendigkeit soll die Behörde im Einzelfall entscheiden können. In be-
stimmten Fällen ist auch die Vornahme eines Ortsaugenscheins alleine 
durch die jeweiligen Sachverständigen ausreichend bzw ist überhaupt 
kein Ortsaugenschein erforderlich. Für Änderungen der Nutzung ist 
keine Ortsverhandlung angedacht.“

4. 
Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten, die den Schutz der Arbeit-

-
tungsgerichte. 

 

 
-

 

einer Seilbahn zur Anwendung gelangt.“

-

das Verkehrs-Arbeitsinspektorat zu laden und sind ihm die zur Beurteilung 
der Sachlage notwendigen Unterlagen mindestens zwei Wochen vor dem 
Verhandlungstag zu übersenden. Hat das Verkehrs-Arbeitsinspektorat an 
der Verhandlung nicht teilgenommen, so sind ihm auf Verlangen Kopien 
der Verhandlungsakten vor Erlassung des Bescheides zur Stellungnahme 
zu übersenden.



-

-

1.  
„Im Hinblick darauf, dass wesentliche Fachgebiete durch Gutachten 
(Sicherheitsanalysen) bereits im Rahmen des Bauentwurfes abgedeckt 
werden, entspricht es den Grundsätzen der Verwaltungsökonomie und 
Verfahrenserleichterung, nach Möglichkeit eine neuerliche Beurteilung 
anlässlich von mündlichen Verhandlungen zu vermeiden, sofern diese 
Sicherheitsanalysen durch Amtssachverständige (zB für Wildbach- und 
Lawinenverbauung) oder durch nichtamtliche Sachverständige oder 
sonst anerkannte Sachverständige (wie etwa Landesstellen für Brand-
verhütung) vorgenommen wurden. Eine Beiziehung von Sachverstän-
digen zum Baugenehmigungsverfahren ist jedoch dann zwingend, 
wenn sich im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ein geänderter 
Sachverhalt ergibt, der eine ergänzende Beurteilung erforderlich 
macht. Die Entscheidung hierüber trifft die jeweils zuständige Behörde. 
Es ist zweckmäßig, hinsichtlich seilbahntechnischer, elektrotechnischer 
und sicherungstechnischer Belange diejenigen Sachverständigen  
beizuziehen, denen auch die Prüfung des Bauentwurfes gemäß  

2.  
„Sicherheitsanalysen werden nicht von Amtssachverständigen erstellt. 
Es erfolgt daher eine entsprechende Anpassung dieser Bestimmung.“ 

-
-

-

1.  
„Im Hinblick auf die Besonderheiten der Seilbahnen im Rahmen des 
Eisenbahnwesens ist es erforderlich, ergänzend zu den Bestimmungen 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG) besondere 



     

Parteiberechtigte ausdrücklich anzuführen. Ungeachtet dessen handelt 
es sich hier um eine demonstrative Aufzählung, wobei eine Parteistel-
lung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen (wie etwa Verkehrs- 
Arbeitsinspektorat, Bergbauberechtigte) ebenfalls zu berücksichtigen 
ist.“

2.  
„Durch die gegenständliche Streichung (Streichung des Wortes „ins-
besondere“) soll der ursprünglich demonstrativ geregelte Parteibegriff 
taxativ formuliert werden. Diese Regelung würde auch dem derzeit 
geltenden Eisenbahngesetz entsprechen.“

3.  

4. 
Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten, die den Schutz der Arbeit-

-
tungsgerichte. 

-

verweisen.

1.  
„Unter Seilbahnbetrieb sind jene Handlungen und Vorgänge zu verste-
hen, die der Ausführung selbst, also der Beförderung durch Bewegung 
der Fahrbetriebsmittel, dienen oder in einem engen, inneren Zusam-
menhang damit stehen, sei es, dass sie sie unmittelbar vorbereiten, 
sichern oder abschließen. Unter Seilbahnverkehr sind jene Handlun-
gen und Vorgänge zu verstehen, die sich unmittelbar auf den Trans-
portgegenstand beziehen; sei es nun, dass sie die Art seiner Beförde-
rung durch das Fahrbetriebsmittel betreffen oder dass sie die mit der 
Beförderung zusammenhängenden wirtschaftlichen und rechtlichen 
Beziehungen des Seilbahnunternehmens zu ihren Benützern zum 
Gegenstand haben.“



2. 
Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten, die den Schutz der Arbeit-

-
tungsgerichte.

3. 
wenn nach den konkreten Verhältnissen des Einzelfalls zur Ge-

Maßnahmen erforderlich sind, die über die in diesem Bundesgesetz 
oder den dazu erlassenen Verordnungen enthaltenen Anforderungen 
hinausgehen. 

1.  
„Im Zuge der durch die Behörde vorzunehmenden Interessensabwä-
gung ist insbesondere das Ergebnis des Konzessionsverfahrens sowie 
die Würdigung der Bedeutung der Seilbahn für die infrastrukturelle Ent-
wicklung der Region, in der sie zur Ausführung gelangt, maßgebend.“

2. 
Recht der Beschwerde zu. Wird eine Beschwerde nicht vom Verkehrs-
Arbeitsinspektorat eingebracht, so hat die Berufungsbehörde, sofern 

Erlassung ihres Bescheides die Äußerung und Antragstellung des 
Verkehrs-Arbeitsinspektorats einzuholen. 

begonnen werden.

 
„Die Feststellung, welche Maßnahmen als Bauarbeiten im Sinne dieser 
Bestimmung zu werten sind, obliegt der Behörde.“

-



     

1.  
„Die Setzung einer Bauvollendungsfrist ist erforderlich, um auf Ände-
rungen des Standes der Technik reagieren zu können.“

2.  
„Der Ausschluss einer Verlängerungsmöglichkeit bei Änderung des 

kann im Einzelfall die teuren Planungen und Projektvorbereitungen 
zunichtemachen. Der Ausschluss der Fristverlängerung, wenn Sicher-
heitsinteressen berührt sind, müsste ausreichend sein.“

3.  
„Die Verlängerung der Bauvollendungsfrist von zwei auf drei Jahre ent-
spricht dem Erfordernis des immer umfangreicher werdenden Bauvolu-
mens bei Seilbahnprojekten.“

4. -
gen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand 
fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen und Betriebs-
weisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei der 
Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare 
Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen heranzuziehen. 

-
-

1. Soweit dies aus technischen Gründen erforderlich ist, sind für die 

Abweichungen von den für den Normalbetrieb vorgesehenen Schutz-
maßnahmen und die Benutzung des Arbeitsmittels ohne die vorgese-
henen Schutzeinrichtungen zulässig.

2. 
AM-VO:

 - Es sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen Gefahren, mit denen 
-

ren und durchzuführen.



 - Die Durchführung dieser Schutzmaßnahmen ist zu überwachen.
 - Für die Erprobung dürfen nur geeignete fachkundige Personen 

herangezogen werden.
 -

vor Beginn der Arbeiten über das Verhalten bei Unregelmäßigkeiten 
oder Störungen, die während der Erprobung auftreten können, zu 
unterweisen.

 - Mit der Erprobung darf erst begonnen werden, wenn die erforderli-
chen Sicherheits-, Warn- und Messeinrichtungen betriebsbereit und 
funktionsfähig sind.

 - Während der Erprobung müssen Gefahrenbereiche entsprechend 

gekennzeichnet sein.
 - Während der Erprobung müssen Gefahrenbereiche mit Vorrichtun-

-
ten dieser Bereiche hindern.

 - Im Gefahrenbereich dürfen sich nur die für die Durchführung der 

3. Falls es auf Grund der Art oder des Umfanges der Erprobung oder 
wegen sonstiger besonderer Verhältnisse zur Vermeidung einer  

der Erprobung zu beauftragen und muss während der Erprobung eine 
Aufsicht durch eine geeignete fachkundige Person erfolgen.

4. Soweit eine Erprobung von maschinellen und elektrischen Arbeitsmit-

Erprobung ein Plan zu erstellen. Über die Erprobungen sind Aufzeich-
nungen zu führen.

5. Fachkundig im Sinne der AM-VO sind Personen, die die erforderlichen 
fachlichen Kenntnisse und Berufserfahrungen besitzen und auch die 
Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung der ihnen übertragenen 

6. 
innen durch eine geeignete Person, die im Gefahrenfall unverzüglich 
eingreifen und die erforderlichen Maßnahmen setzen kann  

Gefahrenbereich im Sinne der AM-VO ist der Bereich innerhalb oder im 
Umkreis eines Arbeitsmittels, in dem die Sicherheit oder die Gesund-

 



     

-

1.  
„Die Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes bleiben unberührt.“

2. 
auswärtige Arbeitsstelle, in oder auf der der Arbeitgeber nicht im 
notwendigen Umfang selbst anwesend ist, eine geeignete Person zu 
beauftragen, die auf die Durchführung und Einhaltung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen zu achten hat.

3. 
geeigneten Aufsichtsperson durchgeführt werden. Als Aufsichtsperson 
kann der Arbeitgeber oder eine von ihm bevollmächtigte, mit entspre-
chenden Befugnissen ausgestattete Person tätig sein. Als Aufsichts-
person ist nur geeignet wer

 - die für die auszuführenden Arbeiten erforderlichen theoretischen 
und praktischen Kenntnisse und Erfahrungen in allen Fragen besitzt, 
die mit den in Betracht kommenden Arbeiten vom Standpunkt der 
Sicherheit zusammenhängen,

 - -
schutzvorschriften besitzt und

 - die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung der übertragenen 
Aufgaben bietet. 

4. Wenn die Aufsichtsperson auf der Baustelle nicht ständig anwesend 

Aufsichtsperson auf die Durchführung und Einhaltung der zum Schutz 

 - die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung der übertragenen 
Aufgaben bietet,

 - die für die auszuführenden Arbeiten erforderlichen praktischen 
Kenntnisse besitzt,

 - von der Aufsichtsperson über die bei den auszuführenden Arbei-

nachweislich besonders unterwiesen worden ist und 
 - seiner Bestellung nachweislich zugestimmt hat. 



5. Werden auf einer Baustelle gleichzeitig oder aufeinander folgend  

-
tungsphase und einen Baustellenkoordinator für die Ausführungsphase 
zu bestellen.

Betriebsbewilligung

-

innen berühren. Dies gilt auch für das Verfahren der Verwaltungsgerichte. 

-
 

bedingungen und -beschränkungen sowie über die Erprobung 

-

-

-

 
„Die im Betriebsbewilligungsverfahren vorzulegenden Unterlagen werden 
gesetzlich festgelegt. Die Bestimmung enthält auch die Vorgaben des  

 



     

-

1.  
„Durch diese Bestimmung soll unter gewissen Voraussetzungen eine 
Verfahrenserleichterung ermöglicht werden. Der Behörde bleibt es bei 
vorhandenen Bedenken jedoch unbenommen, sich die Erteilung der 
Betriebsbewilligung auch in diesen Fällen vorzubehalten.“

2.  
„Ob die in Anspruch genommenen Liegenschaften in den Besitz des 
Seilbahnunternehmens übergegangen sind, ist anlässlich des Be-
triebsbewilligungsverfahrens seitens der Behörde nicht zu prüfen. Im 
Rahmen des Betriebsbewilligungsverfahrens kommt den Grundeigen-
tümern der betroffenen Liegenschaften oder den an diesen dinglich 
Berechtigten weiterhin keine Parteistellung zu. Es ist Sache des Seil-
bahnunternehmens, die zivilrechtliche Verfügungsgewalt über diese 
Grundstücke sicherzustellen.“

3.  
„Über die Notwendigkeit der Durchführung von mündlichen Verhand-
lungen vor Ort soll wie im Baugenehmigungsverfahren die Behörde im 
Einzelfall entscheiden können.“

4. 
wenn nach den konkreten Verhältnissen des Einzelfalls zur Ge-

Maßnahmen erforderlich sind, die über die in diesem Bundesgesetz 
oder den dazu erlassenen Verordnungen enthaltenen Anforderungen 
hinausgehen.

5. -

6.  Nähere Festlegungen darüber, in welcher Weise die Einhaltung der 

 
AVO Verkehr fest.



 - Prüfbefunde über die Abnahmeprüfungen, insbesondere gemäß  

 - Nachweis der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung gemäß KennV,

 - Nachweis der Aktualisierung der Sicherheits- und Gesundheits-

gemäß VEXAT,
 - -

schutzvorschriften, insbesondere des ASchG und der Verordnungen 
in Durchführung des ASchG,

 - Nachweis der Einhaltung und Umsetzung der sonstigen Rechts-

Anhang A und Anhang B der AM-VO,
 - Nachweis der Einhaltung und Umsetzung der im Sicherheitsbericht 

Behebung von Risken und Gefahrensituationen zum Schutz der 

 - Nachweis der Einhaltung und Umsetzung der Voraussetzungen 
 

8. 
bestimmungen, die bei Seilbahnanlagen zu beachten sind, enthält  
das „Schwerpunktkonzept Seilbahnanlagen“ (Richtlinie R 11) des 
Verkehrs-Arbeitsinspektorates, herausgegeben von der Versicherungs-
anstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau  

9. 
Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten, die den Schutz der Arbeit-

-
tungsgerichte.

-
-



     

1.  
„Die Einvernehmensbestimmung ist erforderlich, um eine bundesein-
heitliche Beurteilung von Sicherheitsbauteilen oder Teilsystemen im In-
teresse eines bundeseinheitlichen Sicherheitsstandards zu gewährleis-
ten. Geringfügige Abweichungen, die keiner Genehmigung bedürfen, 
keine neuerliche Sicherheitsanalyse voraussetzen und die Bundesein-
heitlichkeit nicht beeinträchtigen, sind davon ausgenommen.“

2.  
Die Ergänzung um den Begriff der Infrastruktur entspricht der Kom-
petenzregelung im Seilbahngesetz 2003, wonach der Bundesminister 

Beurteilung der Bauentwürfe u.a für Sesselbahnen zuständig ist.

3. 
Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten, die den Schutz der Arbeit-

-
tungsgerichte.

4. 
ArbIG das Verkehrs-Arbeitsinspektorat zu laden und sind ihm die zur 
Beurteilung der Sachlage notwendigen Unterlagen mindestens zwei 
Wochen vor dem Verhandlungstag zu übersenden. Hat das Verkehrs-
Arbeitsinspektorat an der Verhandlung nicht teilgenommen, so sind 
ihm auf Verlangen Kopien der Verhandlungsakten vor Erlassung des 
Bescheides zur Stellungnahme zu übersenden.

 

-
-

verbunden wäre.



 
„Dem Erfordernis der Wirtschaft entspricht es, an der Umsetzung von Bau-
vorhaben aufgrund von dagegen eingebrachten Beschwerden zeitlich nicht 
gehemmt zu sein. Daher kommt Beschwerden in Baugenehmigungs- und 
Betriebsbewilligungsverfahren keine aufschiebende Wirkung zu. Insbeson-
dere soll das Seilbahnunternehmen nicht daran gehindert werden, mit einer 
betriebsbewilligten Seilbahn den Betrieb aufzunehmen.“

 
 

-

1.  
„Derzeit steht die Seilbahnüberprüfungs-Verordnung BGBl Nr 253  

 
Die Bestimmungen über die Überprüfung von Schleppliften und Mate-
rialseilbahnen mit Werksverkehr oder beschränkt öffentlichem Verkehr 
folgenden für Schlepplifte bisher bestehenden Bestimmungen, wurden 
jedoch, der Seilbahnüberprüfungs-Verordnung folgend, durch eine 
Überprüfung in zehnjährigen Abständen durch akkreditierte Seilbahn-
überprüfungsstellen ergänzt.“

2. 
wurde durch die Seilbahnüberprüfungs-Verordnung 2013 – SeilbÜV 

3. -
mittel mindestens einmal im Kalenderjahr, jedoch längstens im Abstand 
von 15 Monaten, einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen:

 - Krane einschließlich Ladekrane auf Fahrzeugen, schienengebunde-
ne und nicht schienengebundene Fahrzeugkrane (Mobilkrane),

 - sonstige motorkraftbetriebene Arbeitsmittel zum Heben von Lasten, 
Winden und Zuggeräte,

 - Fahrzeughebebühnen,
 - kraftbetriebene Anpassrampen,
 - Fahrtreppen, Fahrsteige,
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 - kraftbetriebene Türen und Tore einschließlich solcher von Fahrzeugen,
 - 2,
 - Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlagmittel für Lasten oder 

Arbeitskörbe,
 - selbstfahrende Arbeitsmittel, ausgenommen Fahrzeuge, für die eine 

 -

 - Arbeitskörbe,
 - Hubstapler mit hubbewegtem Fahrerplatz,
 - Befahr- und Rettungseinrichtungen,
 - mechanische Leitern,
 - Stetigförderer, ausgenommen Förderbänder und Rollenbahnen unter 

5 m Förderlänge,
 -

als 30 kW Nennwärmeleistung. 

4.  

 - Prüfung von verschleißbehafteten Komponenten wie Bremsen, 
Kupplungen, Rollen, Räder und Tragmitteln,

 - Einstellung von sicherheitsrelevanten Bauteilen und Sicherheitsein-
richtungen wie Lastkontrolleinrichtungen, Bewegungsbegrenzungen,

 - Funktionsprüfung sicherheitsrelevanter Bauteile wie Schalteinrich-
tungen, Notausschaltvorrichtungen, Lichtschranken, Bewegungssen-
soren, Kontaktleisten, Schaltmatten, Warn- und Signaleinrichtungen, 
Verriegelungen,

 - bei Arbeitskörben auch die Eignung des Arbeitsmittels (Kran, Hub-
stapler oder mechanische Leiter), mit dem der Arbeitskorb gehoben 
wird. 

5.  

 -
Maschinenbau oder Elektrotechnik, oder

 -
1994 (GewO), BGBl Nr 194, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, oder

 - akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen nach dem Akkreditie-
-

se, oder
 - Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) einschlägiger Fachrichtung 

im Rahmen ihrer Befugnisse oder



 - Inspektionsstellen für überwachungsbedürftige Hebeanlagen  
 

 

In bestimmten Ausnahmefällen dürfen für wiederkehrende Prüfungen 
von Arbeitsmitteln auch sonstige geeignete fachkundige Personen 
herangezogen werden.

6. 
-

lichen Ereignissen, die schädliche Einwirkungen auf die Sicherheit des 
Arbeitsmittels haben können, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu 
prüfen. Zu den außergewöhnlichen Ereignissen zählen insbesondere:

 - Absturz von Lasten,
 - Umstürzen des Arbeitsmittels oder von Teilen davon,
 - Kollision des Arbeitsmittels mit anderen Arbeitsmitteln oder mit Teilen 

der Umgebung,
 - Überlastung des Arbeitsmittels,
 - Einwirkungen von großer Hitze, insbesondere bei Bränden,
 - wesentliche vom Hersteller oder Inverkehrbringer des Arbeitsmittels 

nicht vorhergesehene Änderungen 
 - größere Instandsetzungen. 

mindestens einmal jährlich, längstens jedoch in Abständen von  
15 Monaten auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen:

 - Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
 - Alarmeinrichtungen
 - Klima- oder Lüftungsanlagen
 - Brandmeldeanlagen.

8. -
lagen mindestens jedes zweite Kalenderjahr, längstens jedoch in 

überprüfen.

9. 
Abs 1 AStV (Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Alarmeinrichtungen, 

Abs 2 AStV (Löschgeräte, stationäre Löschanlagen) nach größeren 
Instandsetzungen, Änderungen oder wenn begründete Zweifel am 
ordnungsgemäßen Zustand bestehen, auf ihren ordnungsgemäßen 
Zustand zu überprüfen.



72     

10. -

berechtigten Personen (zB befugte Gewerbetreibende, akkreditierte 
-

zierte Betriebsangehörige) nach den Regeln der Technik durchzufüh-
ren.

11. -
-

destens drei Jahre in der Arbeitsstätte aufzubewahren. Die Aufzeich-
nungen über die Prüfung von Löschgeräten können entfallen, wenn 
Prüfdatum und Mängelfreiheit durch einen Aufkleber bestätigt werden.

12. -
beleuchtungsanlagen und die Funktion von Orientierungshilfen monat-
lich durch Augenschein zu kontrollieren. Die Kontrolle ist von geeigne-
ten und unterwiesenen Personen durchzuführen. Über die Kontrolle 
sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens sechs Monate in der 
Arbeitsstätte aufzubewahren. Bei selbstprüfenden Anlagen kann die 
Kontrolle der Leuchten entfallen.

13. 

Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung sowie Einrichtungen 
zur Brandmeldung oder -bekämpfung und zur Rettung aus Gefahr in 
regelmäßigen Abständen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand über-
prüft werden und festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt werden.

 
-

1.  
„Derzeit steht die Seilbahnüberprüfungs-Verordnung, BGBl Nr 253 

Bestimmungen über die Überprüfung von Schleppliften und Material-
seilbahnen mit Werksverkehr oder beschränkt öffentlichem Verkehr 
folgen den für Schlepplifte bisher bestehenden Bestimmungen, wurden 
jedoch, der Seilbahnüberprüfungs-Verordnung folgend, durch eine 
Überprüfung in zehnjährigen Abständen durch akkreditierte Seilbahn-
überprüfungsstellen ergänzt.“



2. 
wurde durch die Seilbahnüberprüfungs-Verordnung 2013 – SeilbÜV 

3. -
mittel mindestens einmal im Kalenderjahr, jedoch längstens im Abstand 
von 15 Monaten, einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen:

 - Krane einschließlich Ladekrane auf Fahrzeugen, schienengebunde-
ne und nicht schienengebundene Fahrzeugkrane (Mobilkrane),

 - sonstige motorkraftbetriebene Arbeitsmittel zum Heben von Lasten, 
Winden und Zuggeräte,

 - Fahrzeughebebühnen,
 - kraftbetriebene Anpassrampen,
 - Fahrtreppen, Fahrsteige,
 - kraftbetriebene Türen und Tore einschließlich solcher von Fahrzeugen,
 - 2,
 - Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlagmittel für Lasten oder 

Arbeitskörbe,
 - selbstfahrende Arbeitsmittel, ausgenommen Fahrzeuge, für die eine 

 -

 - Arbeitskörbe,
 - Hubstapler mit hubbewegtem Fahrerplatz,
 - Befahr- und Rettungseinrichtungen,
 - mechanische Leitern,
 - Stetigförderer, ausgenommen Förderbänder und Rollenbahnen unter 

5 m Förderlänge,
 -

als 30 kW Nennwärmeleistung. 

4.  

 - Prüfung von verschleißbehafteten Komponenten wie Bremsen, 
Kupplungen, Rollen, Räder und Tragmitteln,

 - Einstellung von sicherheitsrelevanten Bauteilen und Sicherheitsein-
richtungen wie Lastkontrolleinrichtungen, Bewegungsbegrenzungen,

 - Funktionsprüfung sicherheitsrelevanter Bauteile wie Schalteinrich-
tungen, Notausschaltvorrichtungen, Lichtschranken, Bewegungssen-
soren, Kontaktleisten, Schaltmatten, Warn- und Signaleinrichtungen, 
Verriegelungen,
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 - bei Arbeitskörben auch die Eignung des Arbeitsmittels (Kran, Hub-
stapler oder mechanische Leiter), mit dem der Arbeitskorb gehoben 
wird. 

5.  

 -
Maschinenbau oder Elektrotechnik, oder

 -
1994 (GewO), BGBl Nr 194, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, oder

 - akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen nach dem Akkreditie-
-

se, oder
 - Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) einschlägiger Fachrichtung 

im Rahmen ihrer Befugnisse oder
 - Inspektionsstellen für überwachungsbedürftige Hebeanlagen  

 
 

In bestimmten Ausnahmefällen dürfen für wiederkehrende Prüfungen von 
Arbeitsmitteln auch sonstige geeignete fachkundige Personen herangezo-
gen werden.

6. 
-

lichen Ereignissen, die schädliche Einwirkungen auf die Sicherheit des 
Arbeitsmittels haben können, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu 
prüfen. Zu den außergewöhnlichen Ereignissen zählen insbesondere:

 - Absturz von Lasten,
 - Umstürzen des Arbeitsmittels oder von Teilen davon,
 - Kollision des Arbeitsmittels mit anderen Arbeitsmitteln oder mit Teilen 

der Umgebung,
 - Überlastung des Arbeitsmittels,
 - Einwirkungen von großer Hitze, insbesondere bei Bränden,
 - wesentliche vom Hersteller oder Inverkehrbringer des Arbeitsmittels 

nicht vorhergesehene Änderungen,
 - größere Instandsetzungen. 

mindestens einmal jährlich, längstens jedoch in Abständen von  
15 Monaten auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen:



 - Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
 - Alarmeinrichtungen
 - Klima- oder Lüftungsanlagen 
 - Brandmeldeanlagen. 

8. -
lagen mindestens jedes zweite Kalenderjahr, längstens jedoch in 

überprüfen.

9. 
Abs 1 AStV (Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Alarmeinrichtungen, 

Abs 2 AStV (Löschgeräte, stationäre Löschanlagen) nach größeren 
Instandsetzungen, Änderungen oder wenn begründete Zweifel am 
ordnungsgemäßen Zustand bestehen, auf ihren ordnungsgemäßen 
Zustand zu überprüfen.

10. -

berechtigten Personen (zB befugte Gewerbetreibende, akkreditierte 
-

zierte Betriebsangehörige) nach den Regeln der Technik durchzuführen.

11. 

und mindestens drei Jahre in der Arbeitsstätte aufzubewahren. Die 
Aufzeichnungen über die Prüfung von Löschgeräten können entfallen, 
wenn Prüfdatum und Mängelfreiheit durch einen Aufkleber bestätigt 
werden.

12. -
beleuchtungsanlagen und die Funktion von Orientierungshilfen monat-
lich durch Augenschein zu kontrollieren. Die Kontrolle ist von geeigne-
ten und unterwiesenen Personen durchzuführen. Über die Kontrolle 
sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens sechs Monate in der 
Arbeitsstätte aufzubewahren. Bei selbstprüfenden Anlagen kann die 
Kontrolle der Leuchten entfallen.

13. 

Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung sowie Einrichtungen 
zur Brandmeldung oder -bekämpfung und zur Rettung aus Gefahr in 
regelmäßigen Abständen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand über-
prüft werden und festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt werden.



     

unberührt.

-

1.  
„Es erfolgt eine Klarstellung im Hinblick auf die Durchführung der wie-
derkehrenden und ergänzenden Überprüfungen durch die Aufnahme 

-
stimmungen betreffend die Überprüfungen von öffentlichen und nicht 
öffentlichen Seilbahnen sachlich zusammengeführt. Des Weiteren wird 

nicht öffentlichen Seilbahnen durchführen dürfen, künftig nur mehr in 

geregelt.“

2.  

 
erlassenen Verordnung in Kraft

 

-

weiteren Betrieb notwendig sind.

-



-
-
-

-

2. 

-

-

-

-

-
-

-

 
„Die Generalrevision ersetzt die Überprüfung des technischen Zustandes 
der Seilbahn, die bisher im Zuge des Verfahrens zur Konzessionsverlän-



     

zwischen den technischen Erfordernissen für den Betrieb einer Seilbahn 
und der Konzession, die unter Bedachtnahme auf das öffentliche Interesse 
die ausschließliche Befugnis verleiht, an einem bestimmten Standort eine 
Seilbahn zu errichten und zu betreiben. 

Seilbahnsystem unterschiedlichen Konzessionsdauer wird somit durch die 
für alle öffentlichen Seilbahnen einheitlichen Intervalle der Generalrevision 
ersetzt. Nicht öffentliche Seilbahnen (mit Ausnahme von Schleppliften) sind 
ebenfalls einer Generalrevision zu unterziehen. 
Die Generalrevision hat spätestens 40 Jahre nach Erteilung der erstmali-
gen Betriebsbewilligung für die Seilbahn zu erfolgen, wobei mit dem Wort 
„spätestens“ zum Ausdruck gebracht werden soll, dass die Generalrevisi-
on vom Seilbahnunternehmen auch bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
durchgeführt werden kann, etwa wenn sich dies mit einem umfangreiche-
ren Umbau oder ähnlichem verbinden lässt. 
In Abs 3 wird die Möglichkeit eingeräumt, den Fristenlauf für die General-
revision nach einer grundlegenden Erneuerung der Seilbahn anzupassen. 
Die Änderung ist vom Seilbahnunternehmen zu beantragen, wobei nach  
Z 2 aktuelle Beurteilungen über die Weiterverwendbarkeit der Seilbahn aus 
den betroffenen Fachbereichen vorzulegen sind. Hiefür dürfen die Ergeb-
nisse gesetzlich vorgegebener wiederkehrender Überprüfungen (zB für die 
Bereiche Seilbahntechnik, Elektro- und Sicherungstechnik, Brandschutz 

Neubeurteilung wird in der Regel für den Fachbereich Hochbau erforderlich 
sein. 
Gemäß Abs 8 werden die näheren Bestimmungen, u. a. über die Fälligkeit 
und Durchführung der Generalrevision, durch eine Verordnung des Bun-

 
 

-

-



 
„Als Fachbereiche im Sinne dieser Bestimmung kommen unter anderem  
in Betracht: Hochbau, Sanitätspolizei, Wildbach- und Lawinenverbauung.  
Diese Bestimmung bietet der Behörde die Möglichkeit, sich selbst unter  
Beiziehung aller relevanten Sachverständigen vom ordnungsgemäßen  
Betriebs- und Erhaltungszustand zu überzeugen; im Regelfall kommt  
hierfür eine kommissionelle mündliche Verhandlung mit Ortsaugenschein  
in Betracht.“

-

-
-

-

1.  
„Die Bestimmung über die durch die Seilbahnunternehmen zu veran-
lassenden Überprüfungen bezüglich Brandschutz sowie Einrichtungen 
zur Brandbekämpfung werden neu aufgenommen. Für diese Überprü-
fungen in Betracht kommen insbesondere die jeweiligen Landesstel-
len für Brandverhütung, Dienststellen der Feuerwehr oder ähnliche 
unabhängige Institutionen.“

2.  
„Es wird klargestellt, dass jedes Seilbahnunternehmen alle seine 
Seilbahnanlagen bei Selbsttragung der Kosten im vorgeschriebenen 
Intervall entsprechend überprüfen lassen muss.“

3. 

Brandmeldung oder Brandbekämpfung sowie zur Rettung aus Gefahr 
in regelmäßigen Abständen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand über-
prüft werden und festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt werden.

4. Werden bei der Prüfung eines Arbeitsmittels Mängel festgestellt, so 
-

behebung benutzt werden.



     

5. 
-

ge geeignete Sicherungsmaßnahmen anzuordnen, wie die gänzliche 
oder teilweise Schließung einer Arbeitsstätte oder die Stilllegung von 
Arbeitsmitteln, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für Leben oder 

6. 
so hat die zuständige Behörde auf Antrag des Arbeitgebers die getrof-

treten mit Ablauf eines Jahres, vom Tag ihrer Erlassung an gerechnet, 

ASchG). Den gesetzlichen Interessensvertretungen der Arbeitgeber 
 

8. -
stätten nicht anzuwenden, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften 

9. Wenn das Verkehrs-Arbeitsinspektorat der Ansicht ist, dass in einer 
Betriebsstätte oder auf einer Arbeitsstelle Vorkehrungen zum Schutz 
des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit sowie der Integrität 

 
-

ten bei der zuständigen Behörde die Vorschreibung der erforderlichen 
Maßnahme zu beantragen.

10. 

ohne Verzug, längstens jedoch binnen zwei Wochen das Ermittlungs-
verfahren einzuleiten und dieses beschleunigt abzuschließen.

11. In Fällen unmittelbar drohender Gefahr für Leben oder Gesundheit von 

zu untersagen oder die gänzliche oder teilweise Schließung der Be-
triebsstätte oder der Arbeitsstelle, die Stilllegung von Maschinen sowie 
Verkehrsmitteln oder sonstige die Betriebsstätte oder die Arbeitsstelle 
betreffende Sicherheitsmaßnahmen zu verfügen.



12. In Fällen unmittelbar drohender Gefahr für Leben oder Gesundheit  
-

eines Bescheides zur Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen an Ort und 
Stelle zu verfügen und deren Durchführung zu veranlassen. Über die-
se Maßnahmen ist binnen zwei Wochen ein schriftlicher Bescheid zu 
erlassen, widrigenfalls die getroffene Maßnahme als aufgehoben gilt  

13. 
getroffene Maßnahmen nicht mehr vor, so hat die Bezirksverwaltungs-

Jahres, vom Tag ihrer Erlassung an gerechnet, außer Wirksamkeit, 
wenn sie nicht kürzer befristet sind. Dies gilt auch für Erkenntnisse des 
Verwaltungsgerichts, die aufgrund von Beschwerden gegen Bescheide 

14. 
mindestens einmal jährlich, längstens jedoch in Abständen von  
15 Monaten auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen:

 - Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
 - Alarmeinrichtungen
 - Klima- oder Lüftungsanlagen  
 - Brandmeldeanlagen. 

15. -
lagen mindestens jedes zweite Kalenderjahr, längstens jedoch in 

überprüfen.

16. 
Abs 1 AStV (Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Alarmeinrichtungen, 

Abs 2 AStV (Löschgeräte, stationäre Löschanlagen) nach größeren 
Instandsetzungen, Änderungen oder wenn begründete Zweifel am 
ordnungsgemäßen Zustand bestehen, auf ihren ordnungsgemäßen 
Zustand zu überprüfen.



     

-

berechtigten Personen (zB befugte Gewerbetreibende, akkreditierte 
-

zierte Betriebsangehörige) nach den Regeln der Technik durchzufüh-
ren.

 

-

-

1.  
„Die neue Regelung (für Abtragungen) ist im Sinne einer Klarstellung 
erforderlich. Für Teilabtragungen im Zuge von Umbaumaßnahmen ist 
die Erteilung einer eigenen Abtragungsbewilligung nicht erforderlich.“

2.  
„Es wird ergänzt, dass die für die Abtragung relevanten Unterlagen 
auch einen Bestandteil des Bauentwurfs bilden.“

 
„Es wird klargestellt, wem im Abtragungsverfahren jedenfalls Parteistellung 
einzuräumen ist.“



-
-

1.  
„Die neue Regelung (für Abtragungen) ist im Sinne einer Klarstellung 
erforderlich. Für Teilabtragungen im Zuge von Umbaumaßnahmen ist 
die Erteilung einer eigenen Abtragungsbewilligung nicht erforderlich.

2. 
Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten, die den Schutz der Arbeit-

-
tungsgerichte.

-

1.  
„Mit dieser Verordnungsermächtigung wird die Grundlage für die nähe-
re Regelung der Wiederaufstellung von Bestandsanlagen geschaffen.“

2.  
„Es wird zur besseren Lesbarkeit ergänzt, dass sich das Wiederauf-
stellen auf Seilbahnen bezieht.“

3. Die näheren Voraussetzungen für das Wiederaufstellen einer Seilbahn 
wurden in der Verordnung Wiederaufstellen (VWaSeilb 2009), BGBl II 



     

Abschnitt 5

1.  
„Diese Bestimmung gilt grundsätzlich auch für nicht öffentliche Seilbah-
nen, wobei auf die Möglichkeit zur Erteilung einer Ausnahmebewilli-

die vom Bauverbot betroffenen Bereiche in den jeweiligen Verträgen 
mit den betroffenen Grundeigentümern ersichtlich zu machen. In den 
Stationsbereichen wird von der bisherigen Rechtslage, wonach sich 
der Bauverbotsbereich nach der im Eigentum des Seilbahnunterneh-
mens stehenden Grundgrenze richtet, abgegangen, da ein Eigentums-
erwerb an den Stationsgrundstücken nicht zwingend erforderlich ist.“

2.  
„Die zusätzliche Aufnahme des Begriffes „Bauwerke“ dient der Klarstel-
lung und besseren Verständlichkeit.“ 

-

einer Einigung gekommen ist und die Sicherheit und Ordnung des 
-

nehmen bestätigt wird.

1.  
„Die zusätzliche Aufnahme des Begriffes „Bauwerke“ dient der Klarstel-
lung und besseren Verständlichkeit.“

2. 
Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten, die den Schutz der Arbeit-
nehmer berühren. Dies gilt auch für das Verfahren der Verwaltungsge-
richte.



-

-

 
„Unter einer Gefährdung im Sinne dieser Bestimmung sind insbesondere 
auch seilbahnfremde Einrichtungen anzusehen, wenn durch deren Errich-

-
selwirkungen möglich oder Eingriffe in Seilbahnanlagen erforderlich sind, 
die durch entsprechende Schutzmaßnahmen nicht ausgeschaltet werden 
können. In diesem Zusammenhang sind auch Anweisungen und Sicher-

 

-

-

-

1.  
„Die fachkundige Beurteilung im Hinblick auf eine Gefährdung der 
Seilbahnanlage und des Seilbahnbetriebes oder Seilbahnverkehrs hat 
beispielsweise im Hinblick auf den vorbeugenden Brandschutz oder 

2. 
Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten, die den Schutz der Arbeit-
nehmer berühren. Dies gilt auch für das Verfahren der Verwaltungsge-
richte.



     

-
-

-

 
-

mens, dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie die für 
die Seilbahnstatistik notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen, wird nun 
an dieser Stelle aufgenommen. Der Landeshauptmann wird zusätzlich in 
diese Bestimmung aufgenommen. Er hat dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie die für die Seilbahnstatistik erforderlichen 

-
nen zu liefern. Dabei handelt es sich um Daten betreffend die einzelnen 
Anlagen (Tag der Inbetriebnahme, technische Daten, Betriebsstunden und 
-tage, Anzahl der beförderten Personen).“ 

8 sind entfallen. 

 

über die Sicherheitsanalyse und den Sicherheitsbericht werden einerseits 



-
bahnen, die vor dem Jahr 2004 errichtet wurden, weiterhin das technische 

EG angewendet werden konnte, hat zu entfallen, da die Verordnung (EU) 

Änderung von Seilbahnen, für die eine neue Genehmigung erforderlich ist, 
gilt.

Sicherheitsbauteile werden durch Art. 11 sowie Kapitel III (Konformität von 

ersetzt.

Teilsysteme werden durch Art. 11 sowie Kapitel III (Konformität von Teilsys-
 

-

-

 

-
nommen. Es erfolgt die Festlegung der nationalen Akkreditierungsstelle 
„Akkreditierung Austria“ als die gemäß Art. 23 Abs 1 der Verordnung (EU) 

-
tungsstellen zuständige Stelle.“ 



     

 

-
-

 

 
-

ren der Union 

-
-

 
-

tätskennzeichnung werden in Kapitel III (Konformität von Teilsystemen und 

-
chung des Unionsmarktes (Marktüberwachung) erforderliche Bestimmun-
gen aufgenommen. 
Es erfolgt eine Klarstellung, dass bei behördlichen Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Marktüberwachung gemäß der Verordnung (EU) 

 

 

-
-

 



 

-

 

1.  
„Die Veröffentlichung kann beispielsweise über Internet, durch Ver-
lautbarung in der Wiener Zeitung oder im Rahmen einer Verordnung 
erfolgen.“

2.  

 



     

 

-

-

-
leiter-Stellvertreters.

1.  

Abs 1 EisbG), wonach der Betriebsleiter für jede einzelne Anlage mit 
Bescheid der Behörde zu genehmigen ist, aufrecht; gleichfalls bis zu 
diesem Zeitpunkt aufrecht bleiben die Erlässe des Bundesministeriums 
für Verkehr, Innovation und Technologie, welche die Voraussetzung für 
die Genehmigung von Betriebsleitern sowie diejenigen Voraussetzun-
gen regeln, denen das Betriebspersonal von Seilbahnen und Schlepp-

Abs 2 und 84 SeilbG, die der bisherigen Rechtslage entsprechen, sind 
hingegen bereits ab In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes rechtswirk-
sam.“

2.  
„Die Verantwortung für das Vorliegen der Voraussetzungen zur Be-
stellung eines Betriebsleiters oder Betriebsleiter-Stellvertreters obliegt 
dem Seilbahnunternehmen. Die Behörde ist allerdings berechtigt, unter 
den angegebenen Voraussetzungen die Bestellung bescheidmäßig zu 
untersagen.“

3.  
„Die in Abs 1 normierte Höchstzahl der Betriebsleiter-Stellvertreter, die 
vom Seilbahnunternehmen für eine Seilbahn bestellt werden dürfen, 
wird von bisher drei auf eine unbegrenzte Anzahl an Betriebsleiter-
Stellvertretern erhöht. Dies ermöglicht den Seilbahnunternehmen eine 
größere Flexibilität bei der Festlegung des Dienstplanes (Urlaube etc.) 
und erleichtert die Einhaltung der arbeitszeitrechtlichen Regelungen.“



4. 
auswärtige Arbeitsstelle, in oder auf der der Arbeitgeber nicht im 
notwendigen Umfang selbst anwesend ist, eine geeignete Person zu 
beauftragen, die auf die Durchführung und Einhaltung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen zu achten hat.

5. 
geeigneten Aufsichtsperson durchgeführt werden. Als Aufsichtsperson 
kann der Arbeitgeber oder eine von ihm bevollmächtigte, mit entspre-
chenden Befugnissen ausgestattete Person tätig sein. Als Aufsichts-
person ist nur geeignet, wer

 - die für die auszuführenden Arbeiten erforderlichen theoretischen 
und praktischen Kenntnisse und Erfahrungen in allen Fragen besitzt, 
die mit den in Betracht kommenden Arbeiten vom Standpunkt der 
Sicherheit zusammenhängen,

 - Kenntnisse über die in Betracht kommenden Arbeitnehmerschutz-
vorschriften besitzt und

 - die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung der übertragenen 
Aufgaben bietet. 

6. Wenn die Aufsichtsperson auf der Baustelle nicht ständig anwesend 

geeigneter Arbeitnehmer zu bestellen, der in Abwesenheit der Auf-
sichtsperson auf die Durchführung und Einhaltung der zum Schutz der 
Arbeitnehmer notwendigen Maßnahmen zu achten hat. Es darf nur ein 
Arbeitnehmer bestellt werden, der

 - die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung der übertragenen 
Aufgaben bietet,

 - die für die auszuführenden Arbeiten erforderlichen praktischen 
Kenntnisse besitzt,

 - von der Aufsichtsperson über die bei den auszuführenden Arbeiten 
zum Schutz der Arbeitnehmer notwendigen Maßnahmen nachweis-
lich besonders unterwiesen worden ist und

 - seiner Bestellung nachweislich zugestimmt hat. 

Werden auf einer Baustelle gleichzeitig oder aufeinander folgend Ar-
beitnehmer mehrerer Arbeitgeber tätig, so hat der Bauherr gemäß  

-
phase und einen Baustellenkoordinator für die Ausführungsphase zu 
bestellen.



     

8. 

verantwortlich, wer zur Vertretung nach außen berufen ist. Der Begriff 
-

lich eine innerbetriebliche Zuständigkeit des Betriebsleiters innerhalb 
des Seilbahnunternehmens. Verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich 
im Sinne des VStG für die Einhaltung der seilbahnrechtlichen Bestim-
mungen über die Sicherheit und Ordnung des Seilbahnbetriebes und 
Seilbahnverkehrs ist der Arbeitgeber.

-

1.  
„Die Bestimmungen entsprechen im Übrigen der bisherigen Sach- und 
Rechtslage. In der Praxis wird bei Bestellung eines gemeinsamen 
verantwortlichen Betriebsleiters oder Betriebsleiter-Stellvertreters 
für mehrere Seilbahnen durch die Behörde zu prüfen sein, ob das 
Erfordernis, den jeweiligen Standort in kürzester Zeit zu erreichen, 
gegeben ist. In der Regel wird dies bedeuten, dass es sich um nicht 
mehr als drei bis vier Anlagen innerhalb eines geschlossenen Schirau-
mes handelt und die jeweiligen Seilbahnen innerhalb eines Zeitraumes 
von etwa zwanzig Minuten vom jeweiligen Standort des Betriebsleiters 
aus erreichbar sind. Zu prüfen wird auch sein, ob der Betriebsleiter bei 
Ausübung seiner Funktion für mehrere Anlagen in der Lage ist, den 
ihm obliegenden Aufgaben gemäß den Betriebsvorschriften für diese 
Anlagen voll zu entsprechen.“

2.  
„Mit dieser neuen Bestimmung wird dem Unterschied zwischen dienst-
habenden und verantwortlichen Betriebsleiter Rechnung getragen 
und klargestellt, dass nur für den diensthabenden Betriebsleiter eine 
jederzeitige Erreichbarkeit in angemessener Zeit gefordert wird.“



 
-

-
ters unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

 

eines Betriebsleiters gegenüber der Behörde vor, um die Einhaltung der 
 

1.  
„Durch die Einführung eines Betriebsleiterpatentes soll einerseits die 
Bedeutung und der Verantwortungsbereich der Funktion eines Be-
triebsleiters einer Seilbahn dokumentiert werden, andererseits dessen 
Ausbildung weiter intensiviert aber auch eine Verfahrenserleichterung 
insofern ermöglicht werden, als ein gesondertes Genehmigungsver-
fahren für jede einzelne Betriebsleiterbestellung nicht mehr erforderlich 
ist.“

2. 

-

hierüber ein Verzeichnis.

1.  
„Das Verzeichnis der ausgestellten Betriebsleiterpatente, der entzoge-
nen oder erloschenen Patente und der Anmerkung über eingeleitete 
Ansuchen wird den Landeshauptleuten sowie dem Fachverband der 
Seilbahnen, der die Betriebsleiterkurse durchführt, jeweils zur Kenntnis 
gebracht.“



     

2.  
„Inwieweit vor Erlassung der Verordnung mit Bescheid erteilte Ge-
nehmigungen der Bestellung von Betriebsleitern oder Betriebsleiter-
Stellvertretern als Betriebsleiterpatente anzusehen sind, wird ebenfalls 
in dieser Verordnung festzulegen sein.“

3.  
„Die Regelung, welche Stelle für die Ausstellung des Betriebsleiterpa-

-

4. 
 

1.  
„Eine Verständigung der Behörde von der Bestellung eines Betriebslei-
ters, von einem Betriebsleiterwechsel oder einer Funktionsenthebung 
ist erforderlich, um allenfalls auch von Amts wegen entsprechende 
Maßnahmen, wie Entzug des Betriebsleiterpatentes, veranlassen zu 
können.“

2.  
„Die Meldung der Bestellung eines Betriebsleiters hat unverzüglich, 
das heißt ohne unnötigen Aufschub, gegenüber der Behörde zu erfol-
gen.“

3. 

-

-

-
de hievon in Kenntnis zu setzen.

 
„Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie wird vom 
Wegfall der Voraussetzungen durch allfällige eigene Wahrnehmung, durch 



Mitteilung des Landeshauptmannes als Seilbahnbehörde oder durch das 
Seilbahnunternehmen Kenntnis erhalten.“

 
-

 

Betriebsleiters oder eines Betriebsleiter-Stellvertreters durch den  

1.  
„Als befristet kann ein Zeitraum von maximal einer Betriebssaison 
angesehen werden, sofern keine anderen geeigneten Betriebsleiter-
Stellvertreter, die über ein Betriebsleiterpatent verfügen, vorhanden 
sind und ein Betriebsstillstand für die gesamte Region maßgebliche 
wirtschaftliche Nachteile mit sich bringt.“

2.  
„Durch diese Änderung wird die Geschäftsführung eines Seilbahnun-
ternehmens durch den Betriebsleiter eines anderen Seilbahnunterneh-
mens ermöglicht.“ 

-
triebsleiters und der Betriebsleiter-Stellvertreter hinsichtlich Verläss-

-
kennen sind.



     

Betriebliche Bestimmungen

-

1.  
„Eine Einbindung der Seilbahnbehörden der Bundesländer bei Erstel-

Seilbahnen ist vorgesehen.“

2. -
de Information der Arbeitnehmer über die Gefahren für Sicherheit und 
Gesundheit sowie über die Maßnahmen zur Gefahrenverhütung zu 
sorgen. Diese Information muss die Arbeitnehmer in die Lage ver-
setzen, durch eine angemessene Mitwirkung zu überprüfen, ob die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen wurden.

3. -
chende Unterweisung der Arbeitnehmer über Sicherheit und Gesund-
heitsschutz zu sorgen. Die Unterweisung muss auf den Arbeitsplatz 
und den Aufgabenbereich des Arbeitnehmers ausgerichtet sein. Die 
Unterweisung muss auch die bei absehbaren Betriebsstörungen zu 
treffenden Maßnahmen umfassen. Erforderlichenfalls sind den Arbeit-
nehmern schriftliche Betriebsanweisungen und sonstige Anweisungen 
zur Verfügung zu stellen.

4. -
nehmer über die Bedeutung der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung und über die damit in Zusammenhang stehenden zu 

5. -
nehmer in der Bedeutung von Warnzeichen, Leucht- und Schallzei-
chen sowie Sprech- und Handzeichen und in den damit in Zusammen-
hang stehenden zu ergreifenden Maßnahmen im Sinne des  



6. 
ihren jeweiligen Bereich, zu informieren

 - über das Verhalten im Gefahrenfall (zB durch deutlichen Anschlag 
an geeigneten, leicht zugänglichen Stellen),

 - sofern in der Arbeitsstätte eine Alarmeinrichtung vorhanden ist, über 
die Bedeutung der Alarmsignale,

 - über allfällige Lagerverbote und Lagerbeschränkungen,
 - über die Standorte und die Handhabung der Einrichtungen zur 

Brandbekämpfung und
 - über die Standorte der Einrichtungen für die Erste-Hilfe-Leistung. 

Wenn die Benutzung eines Arbeitsmittels mit einer Gefahr für Sicher-
heit und Gesundheit von Arbeitnehmern verbunden ist, muss der 

-
nehmer, die diese Arbeitsmittel benutzen, ausreichende Informationen 

zumindest folgende Angaben in Bezug auf die Sicherheit und Gesund-
heit enthalten:

 - Einsatzbedingungen des jeweiligen Arbeitsmittels,
 - absehbare Störungen,
 - Rückschlüsse aus den bei der Benutzung von Arbeitsmitteln gege-

benenfalls gesammelten Erfahrungen. 

8.  
AM-VO nicht erforderlich, soweit die zu informierenden Arbeitnehmer 

ausreichende Kenntnisse über die Arbeitsweise und Verwendung der 
Arbeitsmittel erworben haben.

9. 

 - die sie betreffenden Gefährdungen durch die in ihrer unmittelbaren 
Arbeitsumgebung vorhandenen Arbeitsmittel,

 - entsprechende Veränderungen, sofern diese Veränderungen jeweils 
Arbeitsmittel in ihrer unmittelbaren Arbeitsumgebung betreffen, auch 
wenn sie diese Arbeitsmittel nicht unmittelbar benutzen. 

10. Wenn die Verwendung eines Arbeitsmittels mit einer Gefahr für 
Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmern verbunden ist, muss 

Arbeitnehmer, die diese Arbeitsmittel verwenden, eine angemessene 



     

11. 

ASchG zumindest beinhalten:

 - Inbetriebnahme, Verwendung,
 - gegebenenfalls Auf- und Abbau,
 - Beseitigen von Störungen im Arbeitsablauf der Arbeitsmittel,
 - für den jeweiligen Verwendungszweck vorgesehene Schutzeinrich-

tungen,
 - notwendige Schutzmaßnahmen. 

12. -

entfallen, soweit die zu unterweisenden Arbeitnehmer im Rahmen ihrer 
-

nisse über die Arbeitsweise und Verwendung der jeweiligen Arbeitsmit-
tel erworben haben.

13. 

 - für den jeweiligen Verwendungszweck vorgesehene Schutzeinrich-
tungen,

 - notwendige Schutzmaßnahmen. 

14. 
mit Instandsetzungs-, Umbau-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten 
betrauten Arbeitnehmer eine angemessene besondere Unterweisung 
erhalten.

15. -
leitungen der Hersteller und innerbetriebliche Betriebsanweisungen 
zu berücksichtigen. Diese Unterlagen sind den Arbeitnehmern zur 
Verfügung zu stellen.

16. Arbeitnehmer, die einen Arbeitsstoff verwenden, für den ein Grenzwert 
-

 

Bei der Erstellung der Betriebsanweisungen sind die Ergebnisse der 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sowie die festgelegten Maß-



18. Bei der Erstellung von Betriebsanweisungen hat der Arbeitgeber 

jeweils weitere geeignete Fachleute hinzuzuziehen.

-
waltungsverfahren in Angelegenheiten, die den Schutz der Arbeitnehmer 
berühren. Dies gilt auch für das Verfahren der Verwaltungsgerichte. 

ergeben.

-

1.  

mehr vorgesehen. Sollten die für die Sicherheit der Fahrgäste maß-
geblichen Bestimmungen in den Beförderungsbedingungen nicht in 
der durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
festgelegten Form enthalten sein, hat die Behörde jedoch entspre-
chende Ergänzungen mit Bescheid anzuordnen.“

2.  
„Durch die Neufassung des Abs 2 soll gewährleistet werden, dass 
auch Änderungen und Ergänzungen der Beförderungsbedingungen 
der Behörde zur Prüfung vorgelegt werden. Diese Notwendigkeit ergibt 
sich aus der Bedeutung der Beförderungsbedingungen für die Sicher-
heit der Betriebsführung (zB die Beförderung von Kindern).“

-

-
sprechen.



     

 
„Abs 3 sieht vor, dass die Behörde die Verwendung der vom Seilbahnun-
ternehmen vorgeschlagenen Beförderungsbedingungen aus bestimmten 
Gründen zu untersagen hat.“ 

-

 

besteht nach wie vor nicht. Die Tarifgestaltung unterliegt dementsprechend 
den Bestimmungen des Kartellgesetzes .“ 

 
 

-

-

1.  
„Durch diese Bestimmung soll sichergestellt werden, dass das Eigen-
tum an den für den Betrieb einer Seilbahn notwendigen Anlageteilen 
in einer Hand vereint und im Hinblick auf die öffentlichen Interessen 
am Betrieb der Seilbahn und deren Auswirkung auf die Infrastruktur 
der gesamten Region, auch in Hinsicht auf das im Konzessionsverfah-
ren festgestellte volkswirtschaftliche Interesse, eine Aufrechthaltung 
des Betriebes auf Konzessionsdauer sichergestellt ist. Dies wäre bei 
Veräußerung beispielsweise eines Stationsgebäudes oder anderer be-
triebsnotwendiger Teile nicht im ausreichenden Umfang gewährleistet. 
Die Veräußerung von für den Seilbahnverkehr nicht oder nicht mehr 
benötigter Bauteile, Teilsystemen oder der Infrastruktur ist darunter 
nicht zu verstehen.“

2.  

Seilbahnen keine Anwendung, da für diese das Vorliegen eines öffentli-
chen Interesses nicht zu prüfen ist und Ihnen keine Gemeinnützigkeit 
zukommt.“



-

 

-

-

1.  
„Zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die regionale Infra-
struktur ist bei der Genehmigung der dauernden Einstellung einer Seil-
bahn aus wirtschaftlichen Gründen ein besonders strenger Maßstab 
anzulegen. Eine derartige Bewilligung wird nur dann zu erteilen sein, 
wenn aufgrund der wirtschaftlichen Situation die Sicherheit des Be-
triebes, die Wartung, und die Anschaffung von Ersatzteilen nicht mehr 
gewährleistet werden können.“

2.  

unberührt.“

3.  
„Bei der Beurteilung, ob die Weiterführung dem Seilbahnunternehmen 
zugemutet werden kann, ist nicht mehr auf die wirtschaftliche Situation 
des Unternehmens, sondern auf die Wirtschaftlichkeit der konkreten 
Anlage bzw auf das Verkehrsbedürfnis abzustellen.“ 

 

-



     

1.  
„Wenn es die Sicherheit erfordert, ist die Behörde berechtigt, zu-

anzuordnen.“

2. 
die Beschäftigung von Arbeitnehmern zu untersagen oder sonstige 
geeignete Sicherungsmaßnahmen anzuordnen, wie die gänzliche 
oder teilweise Schließung einer Arbeitsstätte oder die Stilllegung von 
Arbeitsmitteln, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für Leben oder 
Gesundheit von Arbeitnehmern erforderlich ist.

3. 

treten mit Ablauf eines Jahres, vom Tag ihrer Erlassung an gerechnet, 

ASchG). Den gesetzlichen Interessensvertretungen der Arbeitgeber 
 

4. -
stätten nicht anzuwenden, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften 

5. Wenn das Verkehrs-Arbeitsinspektorat der Ansicht ist, dass in einer 
Betriebsstätte oder auf einer Arbeitsstelle Vorkehrungen zum Schutz 
des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit sowie der Integrität 

 

der zuständigen Behörde die Vorschreibung der erforderlichen Maß-
nahmen zu beantragen.

6. 

ohne Verzug, längstens jedoch binnen zwei Wochen das Ermittlungs-
verfahren einzuleiten und dieses beschleunigt abzuschließen.

In Fällen unmittelbar drohender Gefahr für Leben oder Gesundheit von 

zu untersagen oder die gänzliche oder teilweise Schließung der Be-
triebsstätte oder der Arbeitsstelle, die Stilllegung von Maschinen sowie 
Verkehrsmitteln oder sonstige die Betriebsstätte oder die Arbeitsstelle 
betreffende Sicherheitsmaßnahmen zu verfügen.



8. In Fällen unmittelbar drohender Gefahr für Leben oder Gesundheit von 

Bescheides zur Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen an Ort und Stelle 
zu verfügen und deren Durchführung zu veranlassen. Über diese Maß-
nahmen ist binnen zwei Wochen ein schriftlicher Bescheid zu erlassen, 

ArbIG).

1. 
so hat die zuständige Behörde auf Antrag des Arbeitgebers die getrof-

2. 
getroffene Maßnahmen nicht mehr vor, so hat die Bezirksverwaltungs-

Jahres, vom Tag ihrer Erlassung an gerechnet, außer Wirksamkeit, 
wenn sie nicht kürzer befristet sind. Dies gilt auch für Erkenntnisse des 
Verwaltungsgerichts, die aufgrund von Beschwerden gegen Bescheide 

 

 

-

in Kapitel III (Konformität von Teilsystemen und Sicherheitsbauteilen), 
enthalten sind.“ 



     

 

-

-

1.  
„Der Konkurrenzierungsschutz entspricht der bisherigen Rechtslage 
auf Grund der Zuordnung der Seilbahnen zum Kompetenztatbestand 
Eisenbahnwesen und ist im Hinblick auf das Erfordernis, während 
der gesamten Konzessionsdauer die Seilbahn unter Bedachtnahme 
auf das öffentliche Interesse und die volkswirtschaftliche Bedeutung 
für die gesamte regionale Infrastruktur ununterbrochen zu betreiben 
notwendig. Durch unzumutbare Konkurrenzierung verursachte Einnah-
menausfälle könnten aber auch Sicherheitseinbußen durch fehlende 

-
gen. Die Aufrechterhaltung des Konkurrenzierungsschutzes ist daher 
insbesondere auch aus Gründen der Sicherheit erforderlich.“

2.  
„Entsprechend der bisherigen Rechtslage wird ein Schutz vor unzu-
mutbarer Konkurrenzierung lediglich für öffentliche Seilbahnen, nicht 
jedoch für Schlepplifte oder Materialseilbahnen, denen die Gemeinnüt-
zigkeit fehlt, zuerkannt.“ 

-
-



 
„Das Enteignungsrecht ergibt sich aus der Zuerkennung der Gemeinnüt-
zigkeit und damit festgestellten überwiegenden öffentlichen Interessen. Für 
nicht öffentliche Seilbahnen besteht ein derartiges Recht nicht.“ 

-

 

 

 

1.  
„Das Seilbahnunternehmen hat bei der Erhaltung, Wartung sowie bei 
allen Maßnahmen in diesem Zusammenhang die allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik zu beachten. Erweist sich auf Grund dessen 

hievon in Kenntnis zu setzen.“

2.  
„Der unterschiedlichen Behandlung von Alt- und Neuanlagen muss 
konsequenterweise auch in dieser Bestimmung Rechnung getragen 
werden. Überdies wird klargestellt, dass den Seilbahnbetreibern die 

zukommt. Die Aufnahme der Wortfolge „bzw der Genehmigung gemäß 



     

3. 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) sind:

 - Sorge für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in 

 - Kostentragung für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitneh-

 - Ermittlung und Beurteilung bestehender Gefahren für die Sicherheit 

 - Festlegung der Maßnahmen zum Schutz des Lebens, der Gesund-
heit und der Sittlichkeit der Arbeitnehmer einschließlich der Maßnah-

 - Durchführung der Information und Unterweisung der Arbeitnehmer 

 - Bereitstellung einer geeigneten Organisation und der erforderlichen 

 - Information über den neuesten Stand der Technik und der Erkennt-
nisse auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung unter Berücksichtigung 

 - Vorsorge durch geeignete Maßnahmen und Anweisungen, dass 
die Arbeitnehmer bei ernster, unmittelbarer und nicht vermeidbarer 
Gefahr ihre Tätigkeit einstellen, sich durch sofortiges Verlassen des 
Arbeitsplatzes in Sicherheit bringen und außer in begründeten Aus-
nahmefällen ihre Arbeit nicht wieder aufnehmen, solange eine ernste 

 - Beauftragung geeigneter Personen für Arbeitsstätten, Baustellen 
oder auswärtige Arbeitsstellen, die auf die Durchführung und  
Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen zu achten haben  

 - Vorsorge für eine geeignete Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

 

-

 
„Von der Erfolgshaftung ausgenommen ist der Betrieb von Anlagen, die 

 



-
-

-

 
 

-

-

 
 

1.  

der Anlage zu orientieren und ein Mehrfaches der Mindestdeckungs-
summen zu betragen haben. Es ist vorgesehen, im Rahmen einer 
Richtlinie des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie 
die bei Seilbahnen für notwendig befunden Deckungssummen system-
bezogen festzulegen.“

2.  
„Durch die Adaptierung dieser Bestimmung soll gewährleistet sein, 

Behörde jederzeit (und nicht nur im Rahmen der Betriebsbewilligungs-
verhandlung) auf Verlangen nachgewiesen werden muss.“ 



     

 
„Die bisher an dieser Stelle enthaltene Bestimmung betreffend die  

-

1.  
„Die Meldung von Unfällen und Störungen an die Sicherheitsuntersu-

zusätzliche Benennung der Seilbahnsysteme, für die eine Meldung an 
die Sicherheitsuntersuchungsstelle zu erfolgen hat, erfolgt daher im 
Interesse einer Klarstellung.“

2. -
 

3. Der Umfang und die Form der Meldungen ist in der Meldeverordnung 
 

-

-

1. 
die Beschäftigung von Arbeitnehmern zu untersagen oder sonstige 
geeignete Sicherungsmaßnahmen anzuordnen, wie die gänzliche oder 
teilweise Schließung einer Arbeitsstätte oder die Stilllegung von Arbeits-
mitteln, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für Leben oder Gesundheit 
von Arbeitnehmern erforderlich ist.



2. 
so hat die zuständige Behörde auf Antrag des Arbeitgebers die getrof-

3. 

treten mit Ablauf eines Jahres, vom Tag ihrer Erlassung an gerechnet, 

ASchG). Den gesetzlichen Interessensvertretungen der Arbeitgeber 
 

4. -
stätten nicht anzuwenden, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften 

5. Wenn das Verkehrs-Arbeitsinspektorat der Ansicht ist, dass in einer 
Betriebsstätte oder auf einer Arbeitsstelle Vorkehrungen zum Schutz 
des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit sowie der Integrität 

 

der zuständigen Behörde die Vorschreibung der erforderlichen Maß-
nahmen zu beantragen.

6. 

ohne Verzug, längstens jedoch binnen zwei Wochen das Ermittlungs-
verfahren einzuleiten und dieses beschleunigt abzuschließen.

In Fällen unmittelbar drohender Gefahr für Leben oder Gesundheit von 

-
-

se Schließung der Betriebsstätte oder der Arbeitsstelle, die Stilllegung 
von Maschinen sowie Verkehrsmitteln oder sonstige die Betriebsstätte 
oder die Arbeitsstelle betreffende Sicherheitsmaßnahmen zu verfügen.

8. In Fällen unmittelbar drohender Gefahr für Leben oder Gesundheit  
 

vor Erlassung eines Bescheides zur Gefahrenabwehr Sofortmaßnah-
men an Ort und Stelle zu verfügen und deren Durchführung zu veran-
lassen. Über diese Maßnahmen ist binnen zwei Wochen ein schriftli-
cher Bescheid zu erlassen, widrigenfalls die getroffene Maßnahme als 



     

9. 
getroffene Maßnahmen nicht mehr vor, so hat die Bezirksverwaltungs-

Jahres, vom Tag ihrer Erlassung an gerechnet, außer Wirksamkeit, 
wenn sie nicht kürzer befristet sind. Dies gilt auch für Erkenntnisse des 
Verwaltungsgerichts, die aufgrund von Beschwerden gegen Bescheide 

 

 
„Die Bestimmungen regeln das im Interesse der Sicherheit und Ordnung 
notwendige Verhalten der Fahrgäste. Der Fahrgast muss jedenfalls bei 
Erwerb des Fahrausweises oder vor Antritt der Fahrt in der Lage sein, von 
den angeführten Bestimmungen sowie den Beförderungsbedingungen, die 
einen Bestandteil des mit dem Seilbahnunternehmen abgeschlossenen 
Werksvertrages darstellen, Kenntnis zu erhalten.“ 

-

 

 



-

 
„Die Erweiterung dieser Bestimmung um den Begriff „gefährliche Gegen-
stände“ soll sicherstellen, dass auch alles, was sich nicht unter den Begriff 
„Materialien“ subsumieren lässt, vom Verbot erfasst ist.“ 

-
 

 

-

-

-

1.  
„Mit der Genehmigung ist keine Feststellung einer Gemeinnützigkeit 
verbunden. Im Verfahren soll jedoch die Möglichkeit geboten werden, 
die grundsätzliche Durchführbarkeit des Projektes feststellen zu kön-
nen, wozu auch eine Bekanntgabe der nächstgelegenen öffentlichen 
Seilbahn, denen gegenüber Schleppliften oder Materialseilbahnen mit 
Werksverkehr oder beschränkt öffentlichem Verkehr Konkurrenzie-
rungsschutz zukommt, gehört.“



     

2.  
„Die gegenständliche Änderung („Seilbahnen“ anstelle von „Materi-
alseilbahnen“) ist erforderlich, da in der Praxis auch Sessellifte mit 
beschränkt-öffentlichem Verkehr betrieben werden (zB Sessellifte  
auf Sprungschanzen), die keine Materialseilbahn darstellen.“

3.  
„In den Erläuternden Bemerkungen sollte festgehalten werden, dass 
die jährliche erforderliche Hauptuntersuchung als Betriebsführung 

4.  
„Nunmehr sind auch bei der Prüfung der Zuverlässigkeit des Genehmi-

5. 
Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten, die den Schutz der Arbeit-
nehmer berühren. Dies gilt auch für das Verfahren der Verwaltungsge-
richte.

-
stellung.

1.  
„Mit dieser Bestimmung soll eindeutig festgelegt werden, dass bei 
einer mehr als fünf Jahre dauernden Unterbrechung der Betrieb als 
gänzlich und dauernd eingestellt gilt.“

2. -

-
gen.

-
 



-

-

nicht entgegensprechen.

-

stehen.

1.  
„Die Überführung der Schlepplifte von der Gewerbeordnung in das 
Seilbahngesetz wirft zahlreiche Probleme auf. Der Gesetzgeber hat 
versucht, durch die Einstufung von Schleppliften als nicht öffentliche 
Seilbahnen die schlimmsten bürokratischen Hürden zu nehmen, 
gleichwohl führt die Gleichbehandlung der Schlepplifte mit anderen 
Seilbahnen zu massiven Überregulierungen, die den Erfahrungen des 
täglichen Lebens widersprechen.“

2.  

Spielraum für nicht öffentliche Seilbahnen nicht ausreichend genutzt.  
 

-
re Ausgestaltung der Durchführungsverordnung ermöglichen.“

3.  
„Von der für nicht öffentliche Seilbahnen inkl. Schlepplifte vorgesehe-
nen Möglichkeit der Schaffung von erleichternden Bestimmungen soll 

4. -
 



     

-

 
-

Fall der Erlassung einer derartigen Verordnung in dieser zu berücksichtigen 
sein wird.“ 

Abschnitt 20 

1.  
„Die Straftatbestände und die Strafbemessung wurden den Erforder-
nissen angepasst. Eine allfällige Bestrafung durch ein Gericht oder 
eine andere Verwaltungsbehörde bleibt davon unberührt.“

2.  
„Die Straftatbestände und die Strafbemessungen werden den aktuellen 
Erfordernissen angepasst und vor allem um jene Tatbestände ergänzt, 

 



-

-
tungsstrafverfahren wegen der Übertretung von Arbeitnehmerschutzvor-
schriften Partei. Dies gilt auch für das Verfahren der Verwaltungsgerichte.

1. “Eine Verwaltungsübertretung nach dem Arbeitnehmerschutzrecht 

 - als Arbeitgeber Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgeset-
zes oder der dazu erlassenen Verordnungen verletzt,

 - als Arbeitgeber bescheidmäßige Vorschreibungen nach dem Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetz nicht einhält oder

 - als Arbeitgeber die weitergeltenden Bestimmungen oder weitergel-
tenden bescheidmäßigen Vorschreibungen des Übergangsrechts 
des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes nicht einhält. 

2. Eine Verwaltungsübertretung nach dem Arbeitnehmerschutzrecht 
-

von Unterlagen) verstößt.

3. -
tung von Arbeitnehmerschutzvorschriften zu verantwortlichen Beauf-

nur bestellt werden, wenn sie leitende Angestellte sind, denen maß-
gebliche Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen sind.

4. -
tungsstrafverfahren wegen der Übertretung von Arbeitnehmerschutz-
vorschriften Partei. Dies gilt auch für das Verfahren der Verwaltungsge-
richte. 



     

-

1. Eine Verwaltungsübertretung nach dem Arbeitnehmerschutzrecht 

 - als Arbeitgeber Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgeset-
zes oder der dazu erlassenen Verordnungen verletzt,

 - als Arbeitgeber bescheidmäßige Vorschreibungen nach dem Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetz nicht einhält oder

 - als Arbeitgeber die weitergeltenden Bestimmungen oder weitergel-
tenden bescheidmäßigen Vorschreibungen des Übergangsrechts 
des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes nicht einhält. 

2. -
tung von Arbeitnehmerschutzvorschriften zu verantwortlichen Beauf-

nur bestellt werden, wenn sie leitende Angestellte sind, denen maß-
gebliche Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen sind.

3. -
tungsstrafverfahren wegen der Übertretung von Arbeitnehmerschutz-
vorschriften Partei. Dies gilt auch für das Verfahren der Verwaltungsge-
richte. 

-

1. Eine Verwaltungsübertretung nach dem Arbeitnehmerschutzrecht 

 - als Arbeitgeber Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgeset-
zes oder der dazu erlassenen Verordnungen verletzt,

 - als Arbeitgeber bescheidmäßige Vorschreibungen nach dem Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetz nicht einhält oder



 - als Arbeitgeber die weitergeltenden Bestimmungen oder weitergel-
tenden bescheidmäßigen Vorschreibungen des Übergangsrechts 
des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes nicht einhält. 

2. -
tung von Arbeitnehmerschutzvorschriften zu verantwortlichen Beauf-

nur bestellt werden, wenn sie leitende Angestellte sind, denen maß-
gebliche Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen sind.

3. -
tungsstrafverfahren wegen der Übertretung von Arbeitnehmerschutz-
vorschriften Partei. Dies gilt auch für das Verfahren der Verwaltungsge-
richte.

2. 

3. -

4. 
-

 

5. -



     

7. 

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

20. 

-

22. 

23. 

24. 
 

 

 



     

Schlussbestimmungen

unberührt.

1.  
„Als andere Rechtsvorschriften kommen beispielsweise in Betracht: 
Natur- und Landschaftsschutzgesetze, Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeit von Bauvorhaben, Eisenbahnenteignungsgesetz, Eisenbahn- 

-
gen im Zusammenhang mit Stationsgebäuden von Schleppliften und 
anderes mehr.“

2. 
Verwaltungsverfahren in Angelegenheiten, die den Schutz der Arbeit-
nehmer berühren. Dies gilt auch für das Verfahren der Verwaltungsge-
richte.

-

1.  
„Es wurde eine dynamische Verweisungsbestimmung aufgenommen.“

2. 
aufgehoben, gleichzeitig wurde das SeilbG in das Bundesgesetz über 
die Verkehrs-Arbeitsinspektion (VAIG) aufgenommen. 



 
-

und sonstigen Bestimmungen enthält.“ 

 
-

-

-

-

-

2. -
-



     

-

 
“Es erfolgt eine Neuordnung und Zusammenfassung aller inhaltlich als 
Übergangsbestimmungen anzusehenden Regelungen in einen einheitli-

Durch die in Abs 5 enthaltene Übergangsregelung für bereits anhängige 
Verfahren soll vermieden werden, dass durch die Neuregelung des Sicher-
heitsberichtes ein Mehraufwand für die Antragsteller durch die Überarbei-
tung der Sicherheitsberichte entsprechend der neuen Rechtslage entsteht.“ 

 

 
 

 

-

-

-

 

-
-



-
wenden.

-

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

2. -

3. -
-
 

 
„Es erfolgt eine Neuordnung und Zusammenfassung aller inhaltlich als In- 
und Außerkrafttretensbestimmungen anzusehenden Regelungen in einen 



     

zum Inkrafttreten dieser Verordnung für Konzessionsverlängerungsverfah-
-

dung kommen.

Abs 4 Z 3 enthält die erforderliche Bestimmung für die noch nicht Kraft 
 

Vollziehung

 

Digitalisierung und Wirtschaftsstandort kommt nunmehr in einer Vollzie-
hungsklausel zum Ausdruck.“



Notizen



Notizen



 

Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat im Bundesministerium für Arbeit, Familie und 
-

kehrsbetrieben berufene Behörde und hat dafür zu sorgen, dass der gesetzliche 

Der Wirkungskreis des Verkehrs-Arbeitsinspektorats umfasst die Bediensteten der 
Eisenbahnen, Straßenbahnen, Seilbahnen, Flughäfen, Luftfahrtunternehmen und 
Schifffahrtsbetriebe sowie einige zusammenhängende Nebenbetriebe. 

Die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben umfassen insbesondere: 

 -
innenschutzvorschriften;

 -

 - Teilnahme an Verwaltungsverfahren des Verkehrsbereiches in allen Angelegen-

 - -
men sowie durch Mitwirkung bei der Erarbeitung nationaler und internationaler 
Normen. 

Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat versteht sich im Rahmen seiner Tätigkeit nicht nur 
als behördliche Überwachungs- und Kontrollinstanz, sondern insbesondere auch 

-
-

zes direkt an das Verkehrs-Arbeitsinspektorat wenden.

Tel.: oder 630 825 
Fax:
e-Mail (allg.):  reinhart.kuntner@bmafj.gv.at oder sylvia.schubert@bmafj.gv.at
e-Mail (Seilb.): oder doris.jank@bmafj.gv.at
Website:



 
Ihrer Gesundheit ist unser Anliegen

Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 
(BVAEB) als von den Versicherten selbstverwalteter Sozialversicherungsträger  
gewährleistet Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung für mehr als 1,1 Millionen 
Versicherte in ganz Österreich. Von der Geburt bis ins hohe Alter fördert die BVAEB 
über Vorsorge und präventive Maßnahmen die Gesundheit ihrer Versicherten,  
ermöglicht Heilbehandlungen, Therapien, Rehabilitation und sichert ihre Versicher-

Neben Servicestandorten in allen Landeshauptstädten betreibt die BVAEB Gesund-
heitseinrichtungen und Ambulatorien. Dies stellt eine optimale Betreuung sicher und 
ermöglicht es neben den bestehenden Gesundheitsangeboten auch neue innova-
tive Maßnahmen zu entwickeln.

Beratung und Informationen  
zur Unfallverhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten

Ausbildungs- und Auffrischungskurse für Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP), 
Fortbildungen für Präventivfachkräfte, Informationsveranstaltungen

Präventionszentrum
Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung für Klein- und Mittelbe-

 

Vorsorge
Kostenunterstützung bei Schulungen für Ersthelfer, Fahrtechniktraining für Berufs-

Übergreifende Zusammenarbeit
Der UVD arbeitet mit den zuständigen Behörden, den öffentlich-rechtlichen  
Interessensvertretungen der Dienstgeber und den Arbeitsinspektoraten sowie  
den Betrieben zusammen, um sichere Arbeitsplätze zu schaffen

Nähere Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: 050405-21381
e-Mail: unfallverhuetungsdienst@bvaeb.at
Website: www.bvaeb.at



Dr. Reinhart Kuntner, Dipl.-Ing. Hannes Waglechner

Der einzige vollständige Kommentar zum gesamten österreichischen Eisenbahnrecht 

 

1. Das Eisenbahngesetz (EisbG) in der Fassung 2019 (4. Eisenbahnpaket)

2. Das Unfalluntersuchungsgesetz (UUG) samt MeldeVO Eisenbahn

3. Das Arbeitsinspektionsgesetz (ArbIG)

4. 

5. 

6. Die neu erlassene Eisenbahn-Fahrordnung (EisbFO) samt Anpassung der 
Eisenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (EisbBBV) – sofern bis dahin kundge-
macht

Die neu erlassene Eisenbahn-Kreuzungsverordnung (EisbKrV) – sofern bis 
dahin kundgemacht 

8. Weitere Durchführungsverordnungen zu EisbG (EisbBBV, EisbVO, EisbSV,  

9. Erläuternde Bemerkungen zu allen Regelungen, Verweise auf Regelungen 
des Eisenbahnrechts und der Eisenbahnvorschriften, Verweise auf verwandte 

 
Europäischen Union

10. Judikatur (VwGH, VfGH, OGH, Verwaltungsgerichte)

11. 

 Tel.: (01) 202 60 06-6830
 Fax: (01) 202 60 06-6880



Dr. Reinhart Kuntner, Ing. Leopold Flasch

Der vollständige Kommentar zum österreichischen Seilbahnrecht  

 

1. Das Seilbahngesetz (SeilbG) in der Fassung 2020 

2. Die EU – Seilbahnverordnung 

3. Das Unfalluntersuchungsgesetz (UUG) samt Melde-VO Seilbahn

4. Das Arbeitsinspektionsgesetz (ArbIG)

5. Durchführungsverordnungen zu SeilbG  
(SeilbÜV, SchleppVO, VWaSeil, VgBSeil)

6. 

Erläuternde Bemerkungen zu allen Regelungen, Verweise auf Regelungen des 
Seilbahnrechts, des Arbeitnehmerschutzes und auf Vorgaben der Europäischen 
Union

8. Judikatur (VwGH, VfGH, OGH)

9. 

 Tel.: (01) 202 60 06-6830
 Fax: (01) 202 60 06-6880



SALZBURG

Zahnambulatorium Salzburg Faberstraße
Faberstraße 2A, 5020 Salzburg
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Tel.: 050405-27310

Zahnambulatorium Salzburg Hauptbahnhof
Engelbert-Weiß-Weg 10, 5020 Salzburg
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Tel.: 050405-37260

STEIERMARK

Zahnambulatorium Graz
Annenpassage Top B1B
Bahnhofgürtel 85/1, 8020 Graz
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Tel.: 050405-37340

Zahnambulatorium Trieben
Hauptplatz 13, 8784 Trieben
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Tel.: 050405-37360

Zahnambulatorium Eisenerz
Hammerplatz 1, 8790 Eisenerz
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Tel.: 050405-37380

Physikoambulatorium Knittelfeld
Bahnhofplatz 9, 8720 Knittelfeld
• Physikalische Medizin
Tel.: 050405-37460

TIROL

Zahnambulatorium Innsbruck
Südtiroler Platz 3, 6020 Innsbruck
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Tel.: 050405-37280

VORARLBERG

Zahnambulatorium Feldkirch
Saalbaugasse 4, 6800 Feldkirch
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Tel.: 050405-37300

WIEN

Ambulatorium Wien Praterstern
Praterstern 3, 1020 Wien
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Tel.: 050405-37400

Ambulatorium U3Med Erdberg
Erdbergstraße 202/E7a, 1030 Wien
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
• Innere Medizin/Vorsorgeuntersuchung
• Physikalische Medizin
Tel.: 050405-13999

Ambulatorium Wien Josefstadt
Josefstädter Straße 80, 1080 Wien
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
• Innere Medizin/Vorsorgeuntersuchung
• Augenheilkunde
Tel.: 050405-21970

Zahnambulatorium Wien Westbahnhof
Mariahilferstraße 133, 1150 Wien
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Tel.: 050405-37200

NIEDERÖSTERREICH

Zahnambulatorium St. Pölten
Julius Raab-Promenade 1/1/2, 3100 St. Pölten
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Tel.: 050405-37220

OBERÖSTERREICH

Zahnambulatorium Linz
Bahnhofplatz 3-6/Top 25, 4020 Linz
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Tel.: 050405-37240

KÄRNTEN

Zahnambulatorium Villach
Bahnhofplatz 1, 9500 Villach
• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Tel.: 050405-37320

BVAEB-Ambulatorien 
für Patientinnen und Patienten aller Kassen



Beratung  Schulungen  Präventionszentrum  Vorsorge  Zusammenarbeit

Zusammenarbeit  Vorsorge  Präventionszentrum  Schulungen  Beratung


